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Vorwort 

Nach einer Zeit der Entspannung bei den Rohwarenpreisen sehen wir uns nun auf 
breiter Linie wieder mit steigenden Preisen konfrontiert. Der wachsende Konsum in 
den großen Verbrauchernationen China und Indien, aber auch in anderen, sich 
entwickelnden Märkten, sorgt für eine verstärkte Nachfrage nach Lebensmitteln. Es 
ist für unsere Mitglieder eine Herausforderung geworden, Ware für ihre Kunden zu 
sichern. 
 
Der Verbraucher möchte inzwischen jedoch nicht nur ein gutes Produkt erwerben 
sondern auch ein gutes Gewissen beim Kauf haben. Soziale, ökologische und 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit gewinnen immer stärker an Bedeutung und zu diesem 
Thema wird auch der Waren-Verein vermehrt tätig werden. 
 
Im Jahre 2010 bestand unsere europäische Dachorganisation FRUCOM 50 Jahre ï 
gefeiert haben wir das vor wenigen Wochen in Brüssel. In diesen vergangenen 5 
Jahrzehnten hat es radikale Umbrüche in unserem Handelsgeschäft gegeben. Der 
europäische Binnenmarkt umfasst inzwischen 27 Mitgliedstaaten und die 
Globalisierung und starke Vernetzung der Wirtschaften hat die Geschäftsmodelle 
unserer Mitglieder auf den Prüfstand gestellt.  
 
Die gesetzlichen Anforderungen an die von unseren Mitgliedern gehandelten 
Lebensmittel sind gestiegen und wir verbringen immer mehr Zeit, uns mit den 
Vorgaben aus Brüssel auseinanderzusetzen. Eine wichtige Herausforderung für 
unseren Verband wird es in den kommenden Jahren sein, unsere Arbeit und 
Interessenvertretung in Brüssel zu stärken und das bei leider stetig sinkenden 
Mitgliederzahlen und Beitragsaufkommen. 
 
Nur durch eine weiterhin aktive Zusammenarbeit aller Mitglieder können die vor uns 
liegenden Anforderungen bewältigt werden. Diese Zusammenarbeit hat bisher den 
Verband getragen und ich danke allen Mitgliedern, die durch ihr Engagement in den 
verschiedenen Gremien oder in der täglichen Arbeit einen großen Beitrag für die 
Interessen der gesamten Branche leisten. 
 
 
 
 
 
Thomas Haas-Rickertsen 
Vorsitzender des Präsidiums 
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Zur Einleitung 

Der Waren-Verein der Hamburger Börse e.V. hat gemäß seiner Satzung die Aufgabe, 
"die allgemeinen ideellen und beruflichen Interessen des Außen- und Großhandels 
mit den zu seiner Zuständigkeit gehörenden Waren zu fördern". 
 
Diese Aufgabe reicht von der Mitwirkung an der Handels-, Agrar-, Umwelt- und 
Wirtschaftspolitik sowie von der Tätigkeit gegenüber den deutschen und Brüsseler 
Gesetzgebern bis zur Hilfestellung für die Firmen in praktischen Fragen. In diesem 
Rahmen ist die Tätigkeit des Verbandes so vielfältig wie die vom Waren-Verein 
repräsentierten Branchen selbst. 
 
Der nachstehende Jahresbericht kann und soll kein kompletter Bericht sein. Er soll an 
Beispielen erkennen lassen, mit welchen Problemen sich der Waren-Verein im Jahre 
2010 / 2011 unter anderem zu beschäftigen hatte - mit Problemen, die auch die 
Kaufleute bewegt haben, jeden in seinem Bereich. 
 



 

12 
 

 



 

13 
 

 

Inhaltsübersicht 
 
 
 

I. Allgemeines  Seite 

 
EU - Zollrecht - Handelspolitik   17 
 EU-Erweiterung   18 
 Zollrecht   18 
 Allgemeine Zollpräferenzen für Entwicklungsländer   18 
 Reform der präferentiellen Ursprungsregeln   19 
 Papua-Neuguinea und Fidschi: Ausnahme von den Ursprungsregeln   20 
 Anti-Dumping-Maßnahmen Mandarin-Orangen   21 
 Anti-Dumping-Maßnahmen Zuckermais   22 
 Zollaussetzungen   22 
 Zollwertpflichtigkeit von Glasumschließungen   23 
 Assoziierungsabkommen   23 
Lebensmittelrecht - Umwelt - Verschiedenes   25 
 Lebensmittelinformations-Verordnung   26 
 Health Claims  27 
 Zusatzstoffe   28 
 Reaktorunfall in Japan   28 
 Konformitätsarbeit bei Lebensmittelbedarfsgegenständen   29 
 Lebensmittelbedarfsgegenstände aus Kunststoff   30 
 Deutsche Druckfarbenverordnung   30 
 Gentechnik   31 
 Überprüfung der Cadmium-Höchstgehalte   34 
 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe  34 
 Schutzmaßnahmen Bangladesch, Indien und Indonesien  35 
 Einfuhrkontrollen nicht tierischer ĂRisikolebensmittelñ   35 
 Aflatoxin   36 
 Senkung des Höchstgehaltes für Procymidon   36 
 Bitterer Nachgeschmack bei Pinienkernen   36 
 Goji-Beeren   37 
 Thunfischfang   37 
 Neue EU-Öko-Verordnung   38 
Lebensmittelstandards und -normen    41 
 UNECE-Standards für Schalen- und Trockenfrüchte   42 
 Allgemeine Vermarktungsnorm ï Geltung für Nüsse  43 
 Leitsätze Deutsches Lebensmittelbuch    43 
Schiedsgerichtswesen ï Geschäftsbedingungen.   44 
Information    47 
 Jahresessen    48 
 Europäisches Trockenfruchttreffen    48 
 ANUGA    48 
 Arbeitskreis Bioprodukte    48 
 Personalie    49 
 Handelskontakte    49 
 Warenkunde-Schulung    49 
 Rundschreiben    50 
 Jahresbericht    50 



 

14 
 

FRUCOM    51 
F.E.E.D.M.    52 
Mitarbeit bei Institutionen und Organisationen     53 
Einfuhren und Verbrauch    55 
 
 
 

II. Marktberichte Seite 

 
Obst-, Gemüse-, Saft- und Fisch-Konserven / -Tiefkühlprodukte   57 
 Obstkonserven    59 
 Gemüsekonserven    70 
 Fruchtsäfte und Fruchtsaftkonzentrate    79 
 Fischkonserven    81 
 Feinkostprodukte    85 
 Tiefkühlgemüse    89 
 Tiefkühlobst    97 
 Tiefkühlfisch    108 
Getrocknete Früchte und Schalenobst    109 
 Getrocknete Früchte    110 
 Schalenobst    122 
Gewürze    137 
Honig    145 
Naturdärme    149 
 
 
 

III. Organisation  Seite 

 
Mitgliederstand   152 
Präsidium und Vorstand    153 
Fachgruppe für Obst-, Gemüse-, Saft- und 
Fisch-Konserven / -Tiefkühlprodukte    156 
Fachgruppe für getrocknete Früchte und Schalenobst    157 
Arbeitskreis Trockengemüse    158 
Arbeitskreis Bio-Produkte    158 
Arbeitsgemeinschaft Gewürze    158 
Honig-Verband    159 
Zentralverband Naturdarm    159 
Ausschuss zur Überprüfung der Waren-Vereins-Bedingungen    160 
Beitragsschätzungsausschuss    160 
 
Vorsitzende des Vereins seit seiner Gründung  
 



 

15 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Allgemeines 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 



 

17 
 

EU ï Zollrecht ï Handelspolitik  

  Seite 

EU-Erweiterung   18 

Zollrecht   18 

Allgemeine Zollpräferenzen für Entwicklungsländer   18 

Reform der präferentiellen Ursprungsregeln   19 

Papua-Neuguinea und Fidschi: Ausnahme von den Ursprungsregeln   20 

Anti-Dumping-Maßnahmen Mandarin-Orangen   21 

Anti-Dumping-Maßnahmen Zuckermais   22 

Zollaussetzungen   22 

Zollwertpflichtigkeit von Glasumschließungen   23 

Assoziierungsabkommen   23 

 

 



 

18 
 

EU ï Zollrecht ï Handelspolitik 

 
EU-Erweiterung 
 
Die letzte Erweiterungsrunde der EU erfolgte im Jahr 2007 mit dem Beitritt 
Rumäniens und Bulgariens in die EU. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben 
nun im Juni 2011 auf einem Gipfeltreffen einem Beitritt Kroatiens zum Juli 2013 
zugestimmt. Allerdings steht dieser unter dem Vorbehalt, dass Kroatien seine 
Reformanstrengungen nicht zurückfährt. Mit dem Beitritt Kroatiens wird die EU dann 
28 Mitgliedstaaten haben. 
 
Die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sind ins Stocken geraten. Mit Island werden 
seit einem Jahr Beitrittsverhandlungen geführt. 
 
 
 
Zollrecht 
 
Im Rahmen der Sicherheitsinitiative der EU nach den Anschlägen auf das World 
Trade Center in New York wurde im Zollkodex der EU sowie in der Zollkodex-
Durchführungsverordnung bestimmt, dass vor der Verladung von Gütern in den 
Versendungsorten Eingangs- bzw. Ausgangsanmeldungen abzugeben sind. 
Zunächst war die verbindliche Abgabe einer Summarischen Eingangs- und 
Ausgangsanmeldung aus technischen Gründen von 2009 auf den Beginn des 
Jahres 2011 verschoben worden. Aber auch dieser Termin konnte von den 
Zollbehörden nicht eingehalten werden: Der Beginn wurde von Monat zu Monat 
verschoben. Auch derzeit, im April 2011 ist das System immer noch nicht voll 
funktionsfähig. Es bleibt abzuwarten, wann sich alles eingespielt haben wird. 
 
Der Waren-Verein hat die Mitglieder über diese Thematik in zahlreichen 
Rundschreiben informiert. Außerdem haben wir eine sehr gut besuchte Informations-
veranstaltung mit dem Zoll durchgeführt.  
 
 
 
Allgemeine Zollpräferenzen für Entwicklungsländer 
 
Im Mai 2011 veröffentlichte die EU-Kommission den Entwurf eines neuen Systems 
der Allgemeinen Zollpräferenzen für Entwicklungsländer, das ab dem Jahr 2014 
gelten soll. Es sieht im Kern vor, dass künftig deutlich weniger Länder begünstigt 
werden als bislang. Diese Einschränkung wird vor allem damit begründet, dass 
angesichts des wirtschaftlichen Wachstums von Schwellenländern wie z.B. Brasilien 
die Förderung nur noch den wirklich bedürftigen Staaten der Welt zugute kommen 
soll. Nach den Plänen der EU-Kommission soll spätestens sechs Monate vor 
Geltungsbeginn feststehen, welche Länder einbezogen sein werden und welche 
nicht. Die EU-Kommission hat bei dieser Planung leider nicht berücksichtigt, dass 
dieser Zeitraum im Hinblick auf langfristig abgeschlossene Kaufverträge zu kurz sein 
kann. Zudem ist leider nicht auszuschließen, dass auch die Frist noch unterschritten 
wird; schließlich können die Diskussionen in EU-Parlament und Mitgliedstaaten mehr 
Zeit in Anspruch nehmen als geplant. Der Waren-Verein setzt sich in Kooperation mit 
seinen Dachverbänden für eine Regelung ein, die den Importeuren hinreichend Zeit 
bietet, die jeweiligen Kalkulationsgrundlagen anzupassen. 
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Die APS-Plus-Regelung, nach der denjenigen Ländern, die bestimmte Kriterien 
erfüllen, vollständige Zollfreiheit für die einbezogenen Produkte bei der Einfuhr in die 
EU gewährt wird, soll grundsätzlich weitergeführt werden. Es sind jedoch Änderungen 
vorgesehen. So soll das wirtschaftliche Kriterium, nach dem derzeit die unter das 
APS fallenden Einfuhren in die Gemeinschaft höchstens weniger als 1% des Wertes 
der gesamten unter das APS fallenden Einfuhren in die Gemeinschaft ausmachen 
dürfen, auf 2% angehoben werden. Dies stellt eine Erleichterung des Zugangs dar. 
Zudem soll der Graduierungsmechanismus hier nicht mehr greifen. Auf der anderen 
Seite soll die Beweislast in Bezug auf die Erfüllung der UN-Menschenrechts- und 
Arbeitnehmerrechts-Konventionen umgekehrt werden: Die in Frage kommenden 
Länder sollen künftig gegenüber der EU nachweisen müssen, dass sie diese 
Konventionen in nationales Recht übernommen haben und auch tatsächlich 
umsetzen. 
 
Bis zum August 2010 war Sri Lanka in die APS-Plus-Regelung einbezogen. Wegen 
der im Jahr 2009 im Bürgerkrieg mit den aufständischen Tamil Tigers durch die 
Regierung verübten Menschenrechtsverletzungen wurde Sri Lanka diese 
Vergünstigung zum 15. August 2010 entzogen. 
 
 
 
Reform der präferentiellen Ursprungsregeln 
 
Mit der EU-Verordnung Nr. 1063-2010 wurde nach langen Jahren der Diskussion die 
Reform der präferentiellen Ursprungsregeln im EU-Amtsblatt verkündet. Die für 
Importeure einschneidendste Änderung ist die faktische Aushöhlung des 
Gutglaubenschutzes nach Artikel 220 des Zollkodexes. Auf Grund dieser 
Bestimmung konnten Importeure grundsätzlich auf die Richtigkeit von 
Ursprungnachweisen vertrauen, die von ausländischen Behörden ausgestellt worden 
sind. Da gemäß der Neuregelung die Ursprungsnachweise künftig nicht mehr von 
ausländischen Behörden ausgestellt werden, sondern von den jeweiligen 
Exporteuren in den Drittländern, tragen die Importeure das volle Risiko unrichtiger 
Ursprungsnachweise. 
 
Wegen der schwierigen technischen Umsetzung soll dies allerdings erst ab Januar 
2017 gelten. Für Drittländer, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht hierzu in der Lage 
sind, soll die Frist um weitere drei Jahre verlängert werden.  
 
Der Waren-Verein hatte sich zusammen mit dem Bundesverband Großhandel, 
Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) immer wieder gegen die Abschaffung der 
durch Behörden ausgestellten Ursprungsnachweise ausgesprochen. Auch das hier 
federführende Bundesministerium für Wirtschaft hatte sich in Brüssel gegen die 
Änderung gewandt, stand jedoch mit seiner Haltung alleine. Zur Begründung wurde 
im Kern von der EU-Kommission angeführt, dass auf diese Weise verhindert werden 
sollte, dass der Gemeinschaft die entsprechenden finanziellen Mittel entgehen. 
 
Zusätzlich wurden eine Reihe weiterer Änderungen eingeführt: 
 
- Seit dem 1. Januar 2011 gelten neue Ursprungskriterien. Die bisherigen 

umfangreichen Listen der Zollkodex-Durchführungsverordnung (2454/93) 
werden abgeschafft. Stattdessen gelten vereinfachte sektorspezifische 
Kriterien. Der Waren-Verein hatte sich in Zusammenarbeit mit seinen 
Dachorganisationen BGA und FRUCOM sehr dafür eingesetzt, dass es in dem 
Bereich der Agrar- und vor allem der Fischereiprodukte nicht zu einem 
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Wertzuwachskriterium kommt. Dass dies abgewendet wurde, darf auch als 
unser Erfolg betrachtet werden. 

 

- Die Toleranzgrenzen für Vorerzeugnisse ohne Ursprungseigenschaft sind 
umgestaltet und z.T. liberalisiert worden. Für Agrarerzeugnisse gilt nun eine 
Schwelle von 15 Prozent des Gewichtes. Für Fischereierzeugnisse der KN-
Kapitel 03 und 16 wurde die Grenze auf 15 Prozent des Ab-Werk-Preises 
angehoben. 
 

- Für die am wenigsten entwickelten Länder wurde die Toleranzschwelle 
bezüglich der Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft auf 70% angehoben. 

 

- Auch die Kumulierungsregeln wurden geändert: Es wurde eine weitere 
Gruppe geschaffen, die die Staaten des Mercosur umfasst. Dies sind derzeit 
Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Zudem soll künftig die 
Zusammenlegung der Gruppe I (Staaten Südostasiens) mit der Gruppe III 
(Staaten Südasiens) möglich sein. Das wertbezogene Kriterium wurde 
abgeschafft. Bestimmte empfindliche Waren wie z.B. Champignons sind 
jedoch von der regionalen Kumulierung ausgeschlossen. Es wird außerdem 
die Kumulierung mit Ländern, mit denen die EU ein Freihandelsabkommen hat, 
ermöglicht. 

 

- Bei Waren, die nicht auf dem direkten Weg in die EU verbracht worden sind, 
wird künftig unterstellt, dass sie Ursprungswaren des auf dem Zeugnis 
angegebenen Landes sind. 

 

- Die Bestimmungen hinsichtlich der nationalen Zuordnung von Fangschiffen 
sind vereinfacht worden. 

 

Ob mit diesen neuen Bestimmungen das erklärte Ziel einer Lockerung und 
Vereinfachung der Ursprungsregeln erreicht wird, wird sich wohl erst in der Praxis 
erweisen. 
 
 
 
Papua-Neuguinea und Fidschi: Ausnahme von Ursprungsregeln 
 
Die Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifiks, die so genannten AKP-Staaten 
hatten als ehemalige Kolonien seit 1975 gemäß dem Abkommen von Lomé 
umfassende einseitige Zollfreiheit für ihre Einfuhren in die EU genossen. Gemäß 
den Regeln der Welthandelsorganisation WTO mussten diese einseitigen Zollvorteile 
auf Gegenseitigkeit umgestellt werden: Hierfür wurde im Jahr 2000 mit dem 
Abkommen von Cotonou das Fundament gelegt.  
 
Von den Staaten des Pazifiks haben bislang nur Papua-Neuguinea und Fidschi eine 
solche, auf Gegenseitigkeit beruhende Vereinbarung mit der EU getroffen. Im 
Rahmen dieses nur vorläufig geltenden Interims-Wirtschafts-Partnerschafts-
abkommens wurde eine Ausnahme von den Ursprungsregeln für verarbeitete 
Fischereierzeugnisse geschaffen: Diese gelten als Erzeugnisse des jeweiligen 
Landes auch dann, wenn die Vorprodukte von Schiffen anderer Länder angelandet 
wurden. In diesem Fall gilt die Verarbeitung als ursprungsverleihend. Zwar hatte es 
auch zuvor verschiedentlich Ausnahmen von der Ursprungsregel für 
Thunfischerzeugnisse aus AKP-Staaten gegeben. Diese waren jedoch immer mit 
einer Mengenbeschränkung versehen. 
 
Die jetzige liberale Regelung ohne Mengenbeschränkung ist sehr günstig für den 
Importhandel und wird besonders beim Import von verarbeitetem Thunfisch genutzt. 
Aus der Sicht des Waren-Vereins sollte sie im Übrigen für alle unter einer 
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Zollpräferenz eingeführten Fischereierzeugnisse gelten, da hierdurch unter anderem 
das Risiko von Nacherhebungen auf Grund fehlerhafter Ursprungszeugnisse 
erheblich gemindert würde. Es wäre ein wichtiger Schritt hin zum freien Welthandel. 
 
Innerhalb der EU ist die Ausnahmeregelung allerdings äußerst umstritten. 
Spanische und französische Interessenverbände befürchten, dass ihre 
Thunfischindustrie und ihre Fangflotte im Wettbewerb mit der drittländischen 
Konkurrenz nicht mithalten können, Marktanteile verlieren. Sie fordern mit zum Teil 
unsachlichen Argumenten die Abschaffung der Ausnahme von den Ursprungsregeln. 
Bisher hatten sie hiermit allerdings noch keinen Erfolg: Erst im Januar 2011 nahm 
das EU-Parlament das Interims-Wirtschafts-Partnerschaftsabkommen an und 
segnete somit auch die Ausnahme von den Ursprungsregeln ab. 
 
Der Waren-Verein hat sich auf mehreren Ebenen aktiv für eine Beibehaltung der 
Regelung eingesetzt. So wandten wir uns unter anderem an die deutschen Mitglieder 
des Fischereiausschusses des EU-Parlamentes, um für unsere Haltung Verständnis 
zu erzeugen. Die politisch Verantwortlichen bei der Bundesregierung und der EU-
Kommission gehen allerdings nicht davon aus, dass bei der Überführung des nur 
vorläufig geltenden Interims-Abkommens in ein unbefristet geltendes Vertragswerk 
keine Änderungen hinsichtlich der bereits getroffenen Regelungen zu erwarten sind. 
Dennoch verfolgt der Waren-Verein die Entwicklung aufmerksam und wird sich, falls 
die Regelung in künftigen Verhandlungen doch zur Disposition gestellt würde, 
entschlossen einbringen.  
 
 
 
Anti-Dumping-Maßnahmen Mandarin-Orangen 
 
Seit Anfang 2009 sind die Anti-Dumping-Maßnahmen gegen Mandarin-Orangen-
Konserven aus China in Kraft und beeinträchtigt den freien Handel.  
 
Die betroffenen Importeure im Waren-Verein haben sich im Dezember 2010 für eine 
Interim-Überprüfung ausgesprochen. Der europäische Dachverband FRUCOM 
sollte den Antrag bei der EU-Kommission stellen. Verbände können dies jedoch nur 
mit großem bürokratischem Aufwand tun. Daher haben einige Importeure den Antrag 
vorbereitet. Die EU-Kommission hat für eine Interim-Überprüfung 15 Monate Zeit. 
 
Zwei chinesische Produzenten haben gegen den Anti-Dumping Zollsatz für ihre 
Firmen geklagt. Im Mai erging ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes erster 
Instanz, der den Klägern in einem der fünf Punkt Recht gab. In diesem Punkt ging 
es um die Berechnung der Kosten, die mit dem Import zusammenhängen. Hier stellte 
das Gericht fest, dass die beiden chinesischen Firmen innerhalb des Anti-Dumping-
Verfahrens in dieser Beziehung nicht hinreichend die Möglichkeit hatten, ihren 
Standpunkt gegenüber der Kommission zu vertreten. In den beiden Punkten, die die 
beiden Firmen betreffen, wurde die Verordnung durch das Urteil annulliert. Weder die 
EU-Kommission noch das Bundeswirtschaftsministerium konnten sagen, was aus 
dem Urteil folgt. Das Bundesministerium hat jedoch auf einen möglicherweise ähnlich 
gelagerten Fall verwiesen. Eine Verordnung mit Anti-Dumping-Zöllen war in Bezug 
auf einen ausführenden Hersteller durch das Urteil eines EU-Gerichtes für nichtig 
erklärt worden. Nach Inkrafttreten des Urteils wurde 2 ½ Monate später daraufhin 
eine Bekanntmachung im EU-Amtsblatt veröffentlicht, mit der darüber informiert 
wurde, dass die zuvor endgültig vereinnahmten Anti-Dumping Zölle für die Waren des 
betroffenen Herstellers Ăerstattet oder erlassenñ werden. Das Anti-Dumping-Verfahren 
wurde in Bezug auf diesen Hersteller wieder eröffnet. Knapp ein Jahr nach  
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Urteilsverkündung wurde allerdings mit einer EU-Durchführungsverordnung ein Anti-
Dumping Zoll für den ausführenden Hersteller in gleicher Höhe wie zuvor wieder 
eingeführt. 
 
Ob dieses Ergebnis auf den aktuellen Fall zu übertragen wäre bleibt ungewiss, da die 
EU-Kommission gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat und es somit vorerst 
nicht rechtskräftig wurde. 
 
 
 
Anti-Dumping-Maßnahmen Mandarin-Orangen 
 
Die Anti-Dumping-Maßnahmen gegen Zuckermaiskonserven aus Thailand gehen nun 
in ihr 4. Jahr. Bisher hat es seit ihrem Inkrafttreten nur negative Entwicklungen 
gegeben. So wurden weitere Selbstverpflichtungsangebote zurückgewiesen bzw. 
bereits angenommene Selbstverpflichtungen bei 2 Firmen widerrufen. Eine Interim-
Überprüfung brachte ebenfalls keine Änderung der Maßnahmen. 
 
 
 
Zollaussetzungen 
 
Die EU-Kommission plant derzeit, die Zollaussetzungen restriktiver zu gestalten. Sie 
will offenbar nur noch für solche Produkte Zollaussetzungen gewähren, die in der EU 
industriell weiterverarbeitet werden. Bestehende Zollaussetzungen sollen ab dem 
1.1.2012 dahingehend eingeschränkt werden. Ob tatsächlich eine industrielle 
Verarbeitung stattfindet, soll dadurch sichergestellt werden, dass die Ware unter 
zollamtliche Überwachung gestellt wird. Durch diese restriktive Gestaltung der 
Zollaussetzung wären vor allem die Importeure von Datteln sowie von getrockneten 
gesüßten Cranberries negativ betroffen. 
 
Leider besteht wenig Aussicht, die EU-Kommission von ihrem Vorhaben wieder 
abzubringen. Bereits in einer Mitteilung aus dem Jahr 1998 hat sie deutlich gemacht, 
dass Zollaussetzungen nur zu dem Zweck geschaffen werden, in der EU 
Arbeitsplätze zu schaffen. Produkte, die ohne weitere Be- oder Verarbeitung an den 
Endverbraucher verkauft werden, sind daher von den Zollaussetzungen 
ausgeschlossen. In jüngst veröffentlichten Entwürfen einer neuen Mitteilung wird 
diese Haltung bekräftigt. 
 
Der Waren-Verein hat sich gegenüber dem hier federführenden Bundesministerium 
für Wirtschaft energisch gegen diese protektionistische Haltung gewandt und ist dort 
zumindest auf Verständnis gestoßen. Große Hoffnung auf eine liberalere und 
welthandelsfreundlichere Handhabung hat man uns jedoch nicht gemacht. 
 
Dies ist besonders in Bezug auf die getrockneten gesüßten Cranberries ärgerlich, da 
die geltende Zollaussetzung erst seit Juli 2010 bestand und Cranberries nicht in der 
EU angebaut werden. Der Waren-Verein hatte sich hierfür aktiv eingesetzt und die 
neue Zollaussetzung ausdrücklich begrüßt. Es steht nun zu befürchten, dass eine 
Reihe von Mitgliedern diese Zollaussetzung nicht mehr werden nutzen können.  
 
Eine Zollaussetzung für getrocknete gesüßte Sauerkirschen wird überdies gar nicht 
erst zustande kommen; sie ist wohl unter anderem am Widerstand eines 
französischen Herstellers kandierter Kirschen gescheitert. Der britische Antragsteller 
hat inzwischen seinen Antrag zurückgezogen. 
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Zollwertpflichtigkeit von Glasumschließungen 
 
Das Bundesministerium der Finanzen hatte im August 2000 einer vom Waren-Verein 
vorgelegten ĂPfandregelungñ zugestimmt. Diese Regelung wurde nach Aussagen des 
Ministeriums auch von der EU-Kommission geduldet. Mit dieser Pfandregelung war 
sicher gestellt, dass die Importeure bei der Wiedereinfuhr der 
Glasumschließungen für diese keine Abgaben entrichten mussten. Es wurden also 
bei der Zollermittlung die Umschließungen außer Betracht gelassen. 
 
Diese Pfandregelung wurde vom Ministerium jedoch widerrufen was aber nur in den 
internen VSF-Nachrichten bekannt gegeben wurde. Die Importeure hatten keine 
Kenntnisse von der geänderten Rechtslage. Auch die Zollbehörden fertigten noch 
geraume Zeit nach der alten Regelung ab. Später jedoch forderte der Zoll die Beträge 
für die Umschließungen nach. 
 
Nach einem jahrelangen Rechtsstreit durch verschiedene Instanzen hat nunmehr der 
Bundesfinanzhof entschieden, dass die Zollbescheide mit der Nacherhebung 
aufgehoben werden müssen. Die Importeure konnte von der geänderten Regelung 
nichts wissen, da sie nur in den internen VSF-Nachrichten bekannt gegeben worden 
ist. 
 
 
 
Assoziierungsabkommen 
 
Auf einem EU-Lateinamerika-Karibik-Gipfeltreffen im Mai 2010 wurden 
Assoziierungsabkommen zwischen der EU auf der einen Seite und den Staaten 
Mittelamerikas auf der anderen sowie mit Kolumbien und Peru paraphiert. Die 
Abkommen enthalten auch einen umfassenden Handelsteil. Der Ratifizierungs-
prozess kann indes noch bis zu zwei Jahre lang dauern, sodass ein vorläufiges 
Inkrafttreten geplant ist. Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass 
die Verhandlungen mit dem Mercosur weiterhin stocken. 
 
Auch mit Korea wurden umfassende Handelserleichterungen vereinbart. Sie sollen 
vorläufig bereits ab Juli 2011 angewandt werden. 
 
Mit Marokko wurde im Rahmen des Europa-Mittelmeer-Vertrages im Jahr 2009 eine 
Vereinbarung über zusätzliche Handelserleichterungen getroffen. Die Importe nahezu 
aller Produkte aus Marokko in die EU sollen zollfrei gestellt werden. Das Inkrafttreten 
wird in der zweiten Jahreshälfte 2011 erwartet. 
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Lebensmittelrecht - Umwelt - Verschiedenes 

 
Lebensmittelinformations-Verordnung 
 
Das Gesetzgebungsverfahren für eine Verordnung zur Information der 
Verbraucher über Lebensmittel geht in das vierte Jahr. Es muss in den nächsten 
Wochen abgewartet werden, ob die beteiligten Institutionen EU-Kommission, das 
Europäische Parlament und der EU-Rat sich einigen können oder ob der 
Vermittlungsausschuss angerufen werden muss. Die Verordnung soll  insbesondere 
den Bereich Nährwertkennzeichnung europaweit regeln wie auch die 
Herkunftskennzeichnung. Beide Bereiche waren und sind hoch umstritten. Es gab 
über 1000 Änderungsanträge. 
 
Die Verbraucher sollen mit dem neuen Gesetz mehr Informationen auf Lebensmitteln 
finden als bisher. Der Hinweis auf die Nährwerte soll verpflichtend kommen. Regeln 
gegen irreführende Aufmachungen von Lebensmitteln sollen verschärft werden. 
Außerdem sollen Allergene sofort erkennbar sein. 
 
Eine Herkunftskennzeichnung soll auf jeden Fall für frisches Fleisch eingeführt 
werden. Weitere verpflichtende Herkunftskennzeichnungen sollen wohl erst nach 
Durchführung einer Folgenabschätzung beschlossen werden können. Eine 
Kennzeichnung von Monoprodukten war lange diskutiert worden. 
 
Bei der Nährwertkennzeichnung soll anscheinend die Angabe von 7 Nährwerten 
erfolgen. Die Kennzeichnung des Energiegehaltes sowie der Mengen an Fett, 
gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydraten, Zucker, Eiweiß und Salz ist für alle 
Lebensmittel verpflichtend und erfolgt in einer Tabelle, in der Regel auf der Rückseite 
der Produkte. Die Nährstoffgehalte müssen bezogen auf 100 Gramm oder 100 
Milliliter angegeben werden. Zusätzliche Angaben pro Portion sind zulässig. Auf der 
Produktvorderseite dürfen der Kaloriengehalt und die vier wichtigsten Nährstoffe 
besonders herausgestellt werden. Auch die Richtwerte für die Tageszufuhr der 
einzelnen Nährwerte dürfen angegeben werden. Eine Ampelkennzeichnung fand 
keine Mehrheit. 
 
Stoffe, die bei manchen Menschen allergische Reaktionen hervorrufen können, 
müssen in der Zutatenliste auf verpackten Lebensmitteln hervorgehoben werden (z. 
B. farbig unterlegt). Auch bei nicht verpackten Lebensmitteln (sog. loser Ware) ist die 
Kennzeichnung von Allergenen verpflichtend. 
 
Bei gefrorenen unverarbeiteten Fischprodukten muss das Einfrierdatum an-
gegeben werden. 
 
Alle verpflichtenden Informationen müssen gut lesbar sein und mindestens in  
1,2 mm großer Schrift gedruckt werden. 
 
Die Übergangsfristen werden voraussichtlich 3 bis 5 Jahre betragen. Somit werden 
die neuen Kennzeichnungspflichten wohl nicht vor 2014 bzw. 2016 zur Anwendung 
kommen. 
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Health Claims 
 
Nach jahrelanger Vorbereitungs- und Einigungsphase hatte die EU im Dezember 
2006 eine Verordnung zur Regelung von nährwert- und gesundheitsbezogenen 
Angaben verabschiedet. Die Grundidee besteht in der EU-weiten Harmonisierung 
der Werbeaussagen für nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben und stellt 
den Schutz des Verbrauchers in den Vordergrund. 
 
Über die Erstellung sogenannter ĂPositiv-Listenñ sollen nach der Verordnung die 
nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben EU-weit festgelegt werden. Die 
Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben sieht das 
sogenannte Verbotsprinzip vor, d.h. alle Aussagen, die nicht gelistet sind, dürfen 
nicht genutzt werden.  
 
Bei den gesundheitsbezogenen Angaben unterscheidet die Verordnung hierbei 
zwischen allgemeinen gesundheitsbezogenen Angaben - basierend auf allgemein 
anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen und für den durchschnittlichen 
Verbraucher verständlich, der so genannten ĂArtikel 13ñ-Liste - und gesundheits-
bezogenen Angaben über die Verringerung eines Krankheitsrisikos oder die 
Entwicklung und Gesundheit von Kindern, für die ein Einzelzulassungsverfahren gilt. 
  
Zur Umsetzung der ĂArtikel 13ñ-Liste wurden die Listen jeweils auf nationaler Ebene 
erstellt und Anfang 2008 bei der EU Kommission eingereicht. Die EU Kommission 
hatte alle  nationalen Listen mit insgesamt rund 44.000 Angaben konsolidiert und zu 
einer Gemeinschaftsliste mit ca. 4.600 Angaben zusammengefasst, die von der 
European Food Safety Agency (EFSA) und der Kommission nach dem 
ursprünglichen Zeitplan bis Ende Januar 2010 geprüft und verabschiedet werden 
sollten.  
 
Die Bewertung der ĂArtikel 13ñ-Liste durch die EFSA läuft derzeit jedoch noch. Bis 
Dato wurden für ca. 2.150 Angaben wissenschaftliche Stellungnahmen durch die 
EFSA veröffentlicht. Abgesehen von den immensen terminlichen Verzögerungen 
wird allgemein kritisiert, dass die von der EFSA angelegten Bewertungskriterien an 
die allgemeinen gesundheitsbezogenen Angaben zu streng seien.  
 
Die bislang abgegebenen Gutachten beinhalten grob zusammengefasst positive 
Bewertungen zu Vitaminen und Mineralstoffen und im Allgemeinen negative 
Bewertungen von ĂProbiotikañ.  
 
Vielfach wurden Anträge von der EFSA negativ bewertet, da der Zusammenhang 
zwischen dem Wirkstoff/Lebensmittel und der gesundheitsfördernden Wirkung nicht 
ausreichend belegt sei. Mit Ausnahme der so genannten Ăpflanzlichen Stoffeñ soll die 
Bewertung der ĂArtikel 13ñ-Liste durch die EFSA im Sommer 2011 abgeschlossen 
sein. Aus praktischen Erwägungen soll dann die weitere Verabschiedung der 
ĂArtikel 13ñ-Liste in Teilen erfolgen.  
Die EU Kommission plant bis Ende 2011 einen ersten Verordnungsvorschlag 
vorzulegen, der im ersten Halbjahr 2012 verabschiedet werden könnte. Der 
ursprüngliche Zeitplan, die Gemeinschaftsliste der gesundheitsbezogenen Angaben 
bis zum 31.01.2010 zu verabschieden, ist folglich gescheitert.  
 
Der Anhang für die nährwertbezogenen Angaben wird auch weiterhin diskutiert 
und konnte bislang nicht finalisiert werden.   
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Auch die Verabschiedung der Nährwertprofile, die für nährwert- und gesundheits-
bezogene Angaben nach der EU-Verordnung 1924/2006 verpflichtend zugrunde 
gelegt werden sollen, verzögert sich weiterhin. Der von der Kommission bereits seit 
Ende 2008 in der Diskussion befindliche Entwurf, der z. B. auch Ausnahmen für 
bestimmte, natürliche Produkte wie z. B. Obst und Gemüse oder Honig, regeln soll, 
wurde bis heute nicht verabschiedet. Mittlerweile gibt es Bestrebungen im 
Europäischen Parlament, die Nährwertprofile aus der EU Verordnung 1924/2006 
insgesamt zu streichen, da die geplante Lebensmittelinformationsverordnung die 
Nährwertkennzeichnung gesetzübergreifend regeln würde.  
 
Das gesamte Vorhaben der EU Kommission gerät immer stärker in die Kritik, da sich 
die Umsetzung der Verordnung und die Erstellung der Listen als schwierig und 
langwierig erweisen. In den betroffenen Wirtschaftskreisen macht sich Unmut breit, 
weil das ursprüngliche Ziel, ein einfaches System zur Harmonisierung der nährwert- 
und gesundheitsbezogenen Werbeaussagen zu schaffen, sich ins absolute Gegenteil 
verkehrt hat. Große Unsicherheit herrscht weiterhin vor, inwiefern Produkte zukünftig 
mit nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben beworben werden dürfen; die 
Verordnung wird im Lebensmittelhandel allgemein als innovationsfeindlich 
angesehen.  
 
 
 
Zusatzstoffe 
 
Im Jahr 2008 wurde die EG-Verordnung Nr. 1333/2008 erlassen, mit der die 
Verwendung von Zusatzstoffen auf eine einheitliche europäische Basis gestellt 
werden sollte. Allerdings wird nach wie vor an der Erstellung der umfangreichen 
Anhänge gearbeitet, in denen die Zusatzstoffe mit ihren jeweiligen Zulassungen 
aufgeführt sind. Hierbei machte es sich die EU-Kommission zum Teil recht leicht: 
Anwendungen von Zusatzstoffen, die von der Lebensmittelwirtschaft nicht 
ausdrücklich angemeldet wurden, sollten gestrichen werden. Inzwischen sind die 
Arbeiten für die Anhänge relativ weit fortgeschritten: Es wird noch im Sommer 2011 
mit einer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt gerechnet. Geltungsbeginn soll allerdings 
erst ein Jahr danach sein. 
 
Gleichzeitig unterzieht die EU-Kommission zahlreiche Zulassungen einer 
wissenschaftlichen Neubewertung. In diesem Zusammenhang sind besonders die 
Farbstoffe zu nennen. Es ist zudem zu erwarten, dass die Verwendung von 
Konservierungsstoffen wie Schwefeldioxid und andere Schwefelverbindungen näher 
betrachtet werden. 
 
Der Waren-Verein hat seine Mitglieder hierüber in mehreren Rundschreiben 
informiert und sich aktiv an der Gestaltung der künftigen Anhänge beteiligt. 
 
 
 
Reaktorunfall in Japan 
 
Der Waren-Verein befasst sich eingehend mit dem Reaktorunfall in Fukushima, 
Japan, der infolge des verheerenden Erdbebens und des Tsunamis am 11.03.2011 
begann und seitdem andauert. Aufgrund der Erfahrungen mit dem Reaktorunglück in 
Tschernobyl vor 25 Jahren stellten sich schnell Fragen nach den möglichen 
Konsequenzen des Unfalls in Japan für Lebensmittelimporte. Der Waren-Verein 
veranstaltete am 29. März 2011 ein erstes Treffen für den Fachbereich Konserven, 
der zunächst am ehesten betroffen zu sein schien. An dieser Veranstaltung war auch 
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eine Vertreterin der Hamburger Lebensmitteleinfuhrbehörde für erste Fragen der 
Importeure anwesend. Auf Wunsch von Mitgliedern fand am 13. April eine weitere 
Informationsveranstaltung statt, die sich branchenübergreifend an alle vom Waren-
Verein betreuten Verbände richtete. Herr Dr. Nehring vom Institut Nehring GmbH 
informierte die Teilnehmer über die physikalischen Grundlagen der Radioaktivität 
sowie die möglichen Folgen für die Lebensmittelversorgung in Europa. Herr Kanisch 
vom Von-Thünen-Institut für Fischereiökologie referierte über den Stand der 
Messungen in Meerwasser und Meerestieren an der Ostküste Japans. 
 
Die EU-Kommission reagierte auf politischer Ebene sehr schnell und führte am  
26. März 2011 mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 297/2011 
Sondervorschriften für die Einfuhr von Lebensmitteln mit Herkunft oder Ursprung in 
Japan ein. Hiermit wurden unter anderem auch Grenzwerte für die Isotope Iod-131, 
Caesium-134 und Caesium-137 festgelegt. Da diese Grenzwerte von denjenigen, die 
seit Tschernobyl gelten sowie von den japanischen Grenzwerten abwichen, kam es 
zu großen Irritationen. Die EU-Kommission brachte daraufhin mit der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 351/2011 die Grenzwerte in Einklang, wobei sie 
sich an den jeweils niedrigsten Werten orientierte. 
 
In der Praxis hat das Unglück von Fukushima bereits dazu geführt, dass vom Handel 
Forderungen nach Kontrollen gestellt werden, die weit über Japan hinausgehen. 
 
Der Waren-Verein wird die aktuelle Lage weiter vertieft verfolgen und seine Mitglieder 
über die weiteren Entwicklungen informieren. 
 
 
 
Konformitätsarbeit bei Lebensmittelbedarfsgegenständen 
 
Von Verpackungen, die dazu bestimmt sind, direkt mit Lebensmitteln in Kontakt zu 
kommen, dürfen Substanzen entweder gar nicht oder nur in einem Maße in das 
Lebensmittel übertreten, dass es unschädlich für die menschliche Gesundheit ist. So 
bestimmt es die EU-Verordnung 1935/2004. Sie richtet sich eigentlich an die 
Hersteller der Verpackungen. In der Praxis müssen sich aber die Lebensmittel-
unternehmer um die Einhaltung dieser Vorgabe kümmern. Für sie kann es sich 
allerdings als sehr schwierig erweisen, dieser Vorgabe gerecht zu werden, da oft 
nicht bekannt ist, welche Substanzen sich vielleicht unbeabsichtigt gebildet haben 
und in das Lebensmittel übergetreten sind. Noch weniger kann ein Lebensmittel-
unternehmer wissen, ob und wenn ja in welchem Maße sie schädlich sind. 
 
Ein schweizerischer kantonaler Lebensmittelchemiker hat in diesem Zusammenhang 
im Jahr 2010 ï besonders in Österreich und in der Schweiz ï mehrfach beanstandet, 
dass die Substanz Cyclo-di-BADGE in Thunfischkonserven enthalten war. Da die 
Substanz toxikologisch nicht bewertet sei, sei somit ihre Unbedenklichkeit nicht 
gesichert. Die Importeure wurden aufgefordert, diese Unbedenklichkeit zu beweisen. 
Nun liegt es auf der Hand, dass die Importeure diesen Nachweis nicht erbringen 
konnten. Sie waren lediglich das einzig greifbare Glied in der Lieferkette.  
 
Eigentlich will der schweizerische Lebensmittelchemiker erreichen, dass alle an der 
Herstellungskette des Lebensmittelbedarfsgegenstandes beteiligten Unternehmen 
Verantwortung für die von ihnen verwendeten Substanzen übernehmen. Sie sollen 
Konformitätsarbeit leisten. Langfristig wird eine Transparenz über die jeweils 
verwendeten Substanzen angestrebt. Auch bei den deutschen Behörden scheint sich 
dieser Ansatz teilweise durchgesetzt zu haben, ohne dass hierzulande bisher ein 
Vorgehen wie das der schweizerischen Behörden beobachtet werden konnte.  
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Fachleute gehen davon aus, dass es zahlreiche toxikologisch nicht bewertete 
Substanzen gibt, die unbeabsichtigt entstehen und von den Bedarfsgegenständen in 
das Lebensmittel migrieren können. Das Anliegen, diese Problematik in den Griff zu 
bekommen ist somit durchaus berechtigt. Für die Importeure von fertig verpackten 
Lebensmitteln liegt die Problematik allerdings darin, dass sie noch weniger als 
europäische Lebensmittelproduzenten auf die Hersteller der Verpackungsmaterialien 
einwirken können, Konformitätsarbeit zu leisten. Auf einem zusehends mehr von den 
Anbietern dominierten Weltmarkt werden sie hierzu nicht über die entsprechenden 
Hebel verfügen. Über ihnen schwebt somit das Damoklesschwert lebensmittel-
rechtlicher Beanstandungen, ohne dass sie in der Lage wären, dies abzuwenden. Der 
Waren-Verein hat immer wieder gegenüber den zuständigen Behörden und 
Ministerien für ein maßvolles Vorgehen plädiert. Es bleibt nur zu hoffen, dass unser 
Plädoyer Gehör findet. 
 
 
 
Lebensmittelbedarfsgegenstände aus Kunststoff 
 
Seit dem 1. Mai 2011 gilt die neue EU-Verordnung über Lebensmittelbedarfs-
gegenstände aus Kunststoff (Nr. 10/2011). Sie ersetzt im wesentlichen die bisher 
geltende Kunststoff-Richtlinie, deren Änderungen jeweils einer Umsetzung ins 
nationale Recht bedurften. Inhaltlich ergeben sich keine wesentlichen Änderungen 
zum bisherigen Recht: Weiterhin gelten eine Zulassungspflicht, spezifische 
Migrationsgrenzwerte und ein Gesamtmigrationsgrenzwert von 60 mg/kg sowie die 
Pflicht zur Konformitätserklärung. Lediglich im Anwendungsbereich und hinsichtlich 
der Vorgaben zur Migrationsprüfung gibt es Änderungen. Sie gelten zum Teil erst ab 
31.12.2012. Einige Bestimmungen über Deckeldichtungen gelten erst ab dem 
31.12.2015. 
 
 
 
Deutsche Druckfarbenverordnung 
 
Ein weiteres Projekt reiht sich ein in die Bestrebungen, die Migration von 
Bestandteilen der Verpackung in das Lebensmittel gesetzlich zu begrenzen: Das 
Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz (BMELV) 
plant eine nationale Regulierung von Druckfarben, die auf 
Lebensmittelbedarfsgegenstände aufgebracht werden. Die Notwendigkeit des 
Vorhabens wird damit begründet, dass in der Vergangenheit schädliche Substanzen 
aus den Druckfarben in die verpackten Lebensmittel übergetreten sind. Dies konnte 
durch Abklatsch, aber auch durch ein Durchdringen der Substanzen durch die 
eigentliche Verpackung geschehen. 
 
Das BMELV hatte in der Vergangenheit offenbar wiederholt vergebens bei der EU-
Kommission auf die Schaffung einer europaweit geltenden Regelung gedrungen. Weil 
dies erfolglos blieb, wird nun leider eine auf Deutschland beschränkte Lösung 
angestrebt. Hiergegen hat sich auch der Waren-Verein gegenüber dem BMELV 
mehrfach mit Entschiedenheit ausgesprochen. 
 
Ein erster Entwurf des BMELV traf bei den beteiligten Verbänden wegen seiner zum 
Teil praxisfernen Vorgaben auf erheblichen Widerstand und wird derzeit noch einmal 
vom BMELV überprüft, sodass alle Beteiligten auf eine Entschärfung hoffen. Die 
Kernpunkte nach dem jetzigen Stand der Dinge seien hier kurz dargestellt: 
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¶ Als Druckfarben sollen grundsätzlich nur solche Substanzen verwendet werden 
dürfen, die nach einer toxikologischen Bewertung in einem Anhang der 
Bedarfsgegenständeverordnung (ĂPositivlisteñ) aufgef¿hrt sind. In diesem 
Anhang sind ï gegebenenfalls ï spezifische Migrationshöchstgehalte aufgeführt. 
Es soll ein Gesamtmigrationslimit bezogen auf alle gelisteten Substanzen von 
insgesamt 60 mg/kg festgesetzt werden.  

 
Alle anderen Substanzen sollen nur noch verwendet werden, sofern sie nicht mit 
einem Gehalt von über 0,01 mg/kg im Lebensmittel nachweisbar sind. 
Erbgutverändernde, krebserregende oder fortpflanzungsgefährdende Substanzen 
sollen einem völligen Verwendungsverbot unterfallen. Ein ursprünglich auch für 
Nanomaterialen geplantes Verwendungsverbot soll noch einmal überdacht 
werden.  

 

¶ In Bezug auf diejenigen verwendeten Substanzen, die nicht auf der Positivliste 
stehen, wollte das BMELV eigentlich eine Meldepflicht einführen. Diese 
Meldepflicht sollte immer dann greifen, wenn die betreffende Substanz weder auf 
der oben erwähnten Positivliste, noch auf einer weiteren, beim Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) geführten Liste geführt 
würde. Sowohl von der betroffenen Lebensmittelwirtschaft als auch von den 
Herstellern der Verpackungsmaterialien sowie der Druckfarben wurde dies als 
völlig praxisfern bewertet. Die Preisgabe der verwendeten Substanzen bezogen 
auf eine konkrete Art von Gegenständen scheint schon innerhalb Europas kaum 
durchsetzbar, im internationalen Handel dürfte es fast unmöglich sein. Dazu 
kommt, dass eine Meldepflicht vor dem Hintergrund knapper werdender 
Ressourcen auf einem mehr und mehr von Anbietern dominiertem Weltmarkt 
schon gar nicht durchzuführen wäre. Hierauf hat der Waren-Verein das BMELV 
mit Nachdruck hingewiesen. 

 
Vielleicht kann die Problematik dadurch entschärft werden, dass die Verbände der 
Druckfarbenindustrie dem BVL im Vorwege eine umfangreiche Liste möglicher 
Substanzen zur Verfügung stellen. Hierdurch würde in vielen Fällen die 
Notwendig-keit einer individuellen Meldung entfallen. Alternativ erwägt das 
BMELV das Erstellen einer Konformitätserklärung für den jeweiligen Lebensmittel-
bedarfsgegenstand vorzuschreiben.  

 
Auch hier bleibt derzeit nur zu hoffen, dass am Ende eine Regelung mit Augenmaß 
beschlossen wird, von der die Importeure nicht de facto in ihrem Handeln stranguliert 
werden. 
 
 
 
Gentechnik 
 
Im Herbst 2009 löste der Fall von Leinsaat aus Kanada mit Spuren eines 
gentechnisch veränderten Organismus (GVO) der Sorte CDC Triffid, welche in der 
EU nicht als Lebens- oder Futtermittel zugelassen ist, große Probleme und erneute 
Diskussionen um die EU-Haltung zur ĂNull-Toleranzñ aus. 
 
Trotz der bestehenden kanadischen Zulassung als Futter- und Lebensmittel galt die 
Ware formalrechtlich als nicht verkehrsfähig und wurde vor allem in Deutschland 
beanstandet. Obwohl nach Ansicht der Behörden zu keinem Zeitpunkt von einer 
Gesundheitsgefährdung der Verbraucher auszugehen war, führte dies bei den 
betroffenen Firmen zu umfangreichen Rückrufaktionen. Nach Implementierung eines 
Probenahme- und Analyse-Protokolls durch kanadische und EU Behörden Ende 
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2009, wurde die Ware bereits vor der Verschiffung untersucht. Darüber hinaus hat 
sich der Verband der kanadischen Flachsanbauer dafür eingesetzt, dass bereits die 
Aussaat der Leinsaat für 2010 auf Spuren von Triffid getestet wurde. Diese 
Maßnahmen scheinen insofern zu greifen, da laut Angabe des kanadischen 
Flachsanbauer-Verbands derzeit nur noch neun Prozent aller vor dem Export in 
Kanada untersuchten Leinsamenproben GVO-positiv sind ï d.h. im Durchschnitt ist 1 
von 40.000 Körnern betroffen.  
 
Der vorliegende Fall zeigt erneut, dass Rechtssicherheit nur geschaffen werden kann, 
wenn die EU eine technische Lösung, z.B. einen Schwellenwert, auch für nicht in 
der EU zugelassene, unbeabsichtigte und technisch unvermeidbare GVO-Einträge, 
einführt. Die globalen Entwicklungen beim Anbau von GV-Pflanzen machen eine 
derartige Lösung unabdingbar. Auf EU Ebene wird eine mögliche technische Lösung 
seit längerem diskutiert, bislang aber immer erfolglos.  
 
Im Februar 2011 hat nun der Ständige EU-Ausschuss für die Lebensmittelkette 
und Tiergesundheit positiv über eine Toleranzschwelle unterhalb der 
technischen Nachweisgrenze von 0,1 % für Spuren von noch nicht in der EU 
zugelassenen gentechnisch veränderten Organismen von GV-Pflanzen in 
Futtermitteln abgestimmt. Dies allerdings unter der Bedingung, dass  die GV-
Pflanzen in den Erzeugerländern rechtmäßig angebaut werden und eine 
Sicherheitsbewertung für diese Pflanzen vorliegt; darüber hinaus muss auch in der 
EU bereits ein Zulassungsantrag für diese GV-Sorten eingereicht und ein 
standardisiertes Nachweisverfahren vorhanden sein. 
 
Die Entwicklungen auf dem weltweiten Futtermittelsektor der letzten Jahre macht eine 
Änderung der EU-Haltung zur strikten Nulltoleranz notwendig. In den 
Hauptfuttermittel-Herstellerländern wie Brasilien, Argentinien und den USA werden 
vielfach GV-Soja- und Maissorten verwendet, die in der EU noch nicht zugelassen 
sind. Wenn die EU-Verbraucher weiterhin ihren Bedarf an Fleisch und Eiern gedeckt 
sehen wollen ohne wesentliche Preissteigerungen, wird der Gesetzgeber hier die 
Anforderungen für Futtermittel lockern müssen. 
 
Die weitergehende, folgerichtige Forderung einiger Mitgliedsländer, den 0,1 %-
Schwellenwert auch für Lebensmittelrohstoffe anzuwenden, wurde dagegen 
abgelehnt.  
 
Bevor der technische Schwellenwert von 0,1 % für Futtermittel rechtskräftig werden 
kann, muss der EU-Ministerrat das Votum des Ausschusses bestätigen. Mit der 
vorgesehenen Entscheidung sollen auch die anzuwendenden Analyse- und 
Probenahmeverfahren von nicht quantifizierbaren Spurenvermischungen EU-weit 
festgelegt werden.  
 
Der Dachverband BLL setzt sich aktiv für einen von der Lebensmittelwirtschaft 
dringend benötigten, technischen Schwellenwert für nicht in der EU zugelassene 
GVO auch für Lebensmittel ein. In diesem Vorhaben wird der BLL vom Waren-
Verein unterstützt. 

 
Im März 2010 wurde der Beschluss der EU Kommission über die Zulassung der 
gentechnisch veränderten Amflora-Kartoffel im Amtsblatt veröffentlicht. Diese 
ausschließlich zur technischen Verwendung vorgesehene, gentechnisch 
veränderte Kartoffel wurde für die Stärkeherstellung auf wenigen Flächen in 
Tschechien, Schweden und Deutschland im Jahr 2010 angebaut. Für 2011 wurden 
die Anbauflächen in Deutschland und Schweden stark reduziert, in Tschechien wurde 
der Anbau eingestellt.  
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Die Amflora-Kartoffel ist momentan die einzige gentechnisch veränderte Pflanze, die 
in  Deutschland angebaut wird, da das nationale Anbauverbot der gentechnisch 
veränderten Maissorte MON810 weiterhin besteht.  
 
Derzeit prüft der Europäische Gerichtshof (EuGH), ob das 2007 in Frankreich 
verhängte Anbauverbot für gentechnisch veränderten Mais MON810 mit den 
europäischen Rechtsvorschriften übereinstimmt.  Ein im März 2011 dem EuGH 
vorgelegtes Rechtsgutachten wirft daran Zweifel auf. Eine Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs wird im Sommer 2011 erwartet und könnte dann auch 
Auswirkungen auf das deutsche Anbauverbot haben. 
 
Nationale Anbauverbote d¿rfen unter Berufung auf eine so genannte ĂSchutzklauselñ 
verhängt werden, wenn neue Erkenntnisse und wissenschaftlich begründete Zweifel 
an der Sicherheit vorliegen. Derzeit besteht in folgenden EU-Ländern ein 
Anbauverbot für MON810: Frankreich, Deutschland, Griechenland, Luxemburg, 
Österreich und Ungarn. In sechs EU-Ländern wird MON810 angebaut, darunter 
Spanien, das mit einer Produktion von 24 % GV-Mais EU-weit den bedeutendsten 
Anteil hat. 
 
Eine Entscheidung über die Neu-Zulassung der 2007 abgelaufenen Zulassung von 
MON810 steht noch aus. Die EFSA hatte in 2010 eine erneute Risikobewertung 
vorgelegt, die keine Gefährdung durch MON810 für die Umwelt sieht.  
 
Im Juli 2010 beschloss die EU Kommission, die Entscheidung über den Anbau von 
GV-Pflanzen den Mitgliedsstaaten zu überlassen und legte einen entsprechenden 
Vorschlag zur Ănationalen Selbstbestimmungñ vor. Dieser sah vor, dass 
Anbauverbote von GV-Pflanzen  unter Berufung auf sozioökonomische und 
ethische Gründe, national verhängt werden dürften. Der Vorschlag stieß bei 
einigen EU-Agrarministern auf starke Kritik, da Zweifel erhoben wurden, ob 
sozioökonomische und ethische Gründe ausreichend seien, um Klagen der WTO 
abzuwenden. Außerdem, so die weitere Kritik, verstoße der Vorschlag gegen die 
Prinzipien eines einheitlichen EU-Binnenmarktes. EU-Verbraucherschutz-Kommissar 
John Dalli erhielt den Auftrag, eine Liste Ărechtlich unanfechtbarerñ 
sozioökonomischer Gründe vorzulegen. Seitdem ruht die Diskussion. Die tiefe 
Zerrissenheit der EU - einige Lªnder sind klare Bef¿rworter der Ăgr¿nen Gentechnikñ, 
andere strikte Gegner - behindert seit Jahren die Gesetzgebung.  
 
Der Versuch, die Prozesskennzeichnung für bei der Herstellung von 
Lebensmitteln eingesetzte GVO EU-weit voranzutreiben, ist zunächst gescheitert. 
Die Bundesregierung hatte sich im Sommer 2010 für die so genannte 
Positivkennzeichnung stark gemacht, um mehr Transparenz für den Verbraucher zu 
schaffen. Erfasst werden sollten von der Kennzeichnung Enzyme, Vitamine, Aromen, 
Verarbeitungshilfsstoffe und Aminosäuren, die mit Hilfe von gentechnisch 
veränderten Mikroorganismen hergestellt wurden, sowie Lebensmittel, die von Tieren 
stammen, an die gentechnisch veränderte Futtermittel verfüttert wurden. Damit sollte 
der Tatsache Rechnung getragen werden, dass bei verarbeiteten Lebensmitteln 
vielfach bereits heute schon Gentechnik eingesetzt wird, die aber unter der aktuellen 
Gesetzgebung nicht kennzeichnungspflichtig sind. Aktuell bestehen innerhalb der EU 
keine Bestrebungen, die Kennzeichnungsregelungen für die Gentechnik zu ändern.  
 
Bundesministerin Aigner setzt nun weiterhin auf eine freiwillige Kennzeichnung und 
z.B. den Ausbau des nationalen Siegels Ăohne Gentechnikñ. Dieses Siegel wurde 
insbesondere für tierische Erzeugnisse geschaffen, wenn unter Einhaltung gewisser 
Sperrfristen vor Gewinnung des Lebensmittels auf gentechnisch veränderte 
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Futtermittel verzichtet wurde; dies gilt für Milch, Fleisch und Eier. Außerhalb der 
vorgesehenen Sperrfrist ist eine Fütterung mit gentechnisch veränderten Futtermitteln 
durchaus zulässig. Auch ist der Einsatz von bestimmten Verarbeitungshilfsstoffen, 
Enzymen und Aminosäuren basierend auf gentechnisch veränderten Organismen 
(GVO) bei Futtermitteln innerhalb der Ăohne Gentechnikñ-Kennzeichnung erlaubt.  
Gegner dieser Kennzeichnung kritisieren, dass diese Regelung eine Irreführung des 
Verbrauchers darstellt und die allgemeine Verbrauchererwartung, dass ein so 
gekennzeichnetes Lebensmittel zu keinem Zeitpunkt im Produktionsprozess mit GVO 
in Berührung kam, enttäuscht wird. 
 
Im März 2010 wurde der Verband ĂLebensmittel ohne Gentechnikñ gegründet, der 
die Vergabe des nationalen ĂOhne Gentechnikñ-Siegels, welches im August 2009 von 
der Bundesministerin Ilse Aigner eingeführt wurde, vornimmt. Die ca. 30 
Gründungsmitglieder setzen sich aus Unternehmen des Handels, der Verarbeitung, 
Kontrolle und Erzeugung zusammen. Mittlerweile gibt es ca. 75 Lizenznehmer. Die 
Kennzeichnung Ăohne Gentechnikñ ist am hªufigsten im Handel auf Milch- und Eier-
Verpackungen zu finden. 
 
Im Fall einer Klage bayerischer Imker gegen Monsanto und das Land Bayern, 
ausgelöst durch den Fund von MON810 Maispollen im Honig, wurde nun in zweiter 
Instanz der Europäische Gerichtshof in einem Vorabentscheidungsersuchen 
angerufen. Es geht um die Frage, ob Honig mit MON810-Pollen verkehrsfähig und 
kennzeichnungspflichtig sei. Die Schlussanträge des Generalanwaltes deuten an, 
dass Pollen als Zutat im Honig angesehen wird und demnach der Honig Ăaus GVO 
hergestelltñ sei. Folglich wªre der Honig entsprechend kennzeichnungspflichtig und 
dürfte nur in Verkehr gebracht werden, wenn der nachgewiesene GV-Pollen eine 
Zulassung für Lebensmittel in der EU hat. Der Pollenanteil im Honig ist 
verschwindend gering. Die Klage der bayerischen Imker war vermutlich politisch 
motiviert, um sich gegen GVO-Anbau abzugrenzen. Eine Entscheidung des EuGH 
wird im Sommer 2011 erwartet.  
 
 
Überprüfung der Cadmium-Höchstgehalte 
 
Nach wie vor beschäftigt sich die EU-Kommission mit den Cadmium-Höchstgehalten 
in verschiedenen Lebensmitteln. Zunächst einmal ist in diesem Zusammenhang zu 
berichten, dass Seetang mit Geltung zum 20. Mai 2011 von dem Standard-
Höchstgehalt von 0,05 mg/kg ausgenommen worden ist. Dieser Schritt war nötig 
geworden, da man die höheren Cadmium-Gehalte von Seetang bei der Festsetzung 
dieses Limits im Jahr 2001 nicht berücksichtigt hatte. Im selben Zug wurden neu 
Festlegungen hinsichtlich des zu berücksichtigenden Teils des Lebensmittels bei 
Kustentieren getroffen. Aber es stehen nicht nur Lockerungen an: Bekanntlich hatte 
die europäische Lebenmittelbehörde EFSA im Jahr 2009 die Schädlichkeit dieses 
Schwermetalls neu bewertet und die tolerierbare wöchentliche Aufnahmemenge von 
7,0 auf 2,2 µg/kg Körpergewicht herabgesetzt. Für eine Reihe von Fischarten soll der 
Höchstgehalt gesenkt werden, für Ölsaaten und Pinienkerne wird die erstmalige 
Festsetzung von EU-weiten Höchstgehalten erwogen. Derzeit wird ein Wert von 0,5 
mg/kg diskutiert 
 
 
 
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 
 
Für die zahlreichen verschiedenen Substanzen, die zu den polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) gezählt werden, dient gemäß EU-
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Kontaminantenverordnung die Substanz Benzo(a)pyren seit 2005 als so genannte 
Markersubstanz. Ihr Vorhandensein in einem Lebensmittel sollte Aufschluss auch 
über den Gehalt der anderen PAK geben. Inzwischen ist die europäische 
Lebensmittelbehörde EFSA zu dem Schluss gekommen, dass Benzo(a)pyren hierfür 
doch nicht geeignet ist. Es sollen nun zusätzlich Summenhöchstgehalte für jeweils 
vier PAKs festgesetzt werden. Zudem sollen die Benzo(a)pyren-Höchstgehalte 
teilweise abgesenkt werden. Als Geltungsbegin ist der 1. Januar 2012 vorgesehen. 
Bislang (Stand 23. Mai 2011) ist allerdings keine entsprechende Verordnung im EU-
Amtsblatt erschienen. 
 
 
 
Schutzmaßnahmen Bangladesch, Indien und Indonesien 
 
Die Schutzmaßnahme für die Einfuhren von Krustentieren aus Bangladesch, die seit 
2008 in Kraft ist, wurde im Juli 2010 noch weiter verschärft. Zusätzlich zu den 
bestehenden Untersuchungen im Herkunftsland wurde eingeführt, dass mindestens 
20 % aller Aquakulturerzeugnisse an den EU-Grenzen kontrolliert werden müssen. 
Darüber hinaus wurden die Stoffe der Tierarzneimittel, auf die untersucht werden 
muss, ausgedehnt. 
 
Auch die Schutzmaßnahme für die Einfuhren von Krustentieren aus Indien, die 2009 
eingeführt wurde, wurde weiter verschärft. Hier wurde eine zusätzliche Untersuchung 
von mindestens 20 % aller Aquakulturerzeugnisse an der EU-Grenze bei einem 
erweiterten Spektrum der zu kontrollierenden Stoffe vorgeschrieben. 
 
Für Indonesien wurde die seit 2006 geltende Schutzmaßnahme für 
Fischereierzeugnisse aus Wildfängen in Bezug auf Schwermetalle aufgehoben. Es 
wurde jedoch im Mai 2010 eine neue Schutzmaßnahme für Zuchtfischerei-
erzeugnisse eingeführt, die vorsieht, dass mindestens 20 % aller Sendungen auf 
Rückstände von Tierarzneimitteln, insbesondere von Chloramphenicol und 
Metaboliten von Nitrofuranen und Tetracyclinen untersucht werden.  
 
 
 
Einfuhrkontrollen nicht tierischer ĂRisikolebensmittelñ 
 
Seit dem 25. Januar 2010 gilt EU-weit die Verordnung Nr. 669/2009, mit der 
Einfuhrkontrollen für eine Reihe nicht tierischer Lebensmittel festgelegt werden. Die 
Kontrollen werden an den Außengrenzen der EU durchgeführt. Hiervon sind unter 
anderm Tiefkühl-Paprika, -Tomaten und -Zucchini aus der Türkei betroffen. Sie 
werden an der türkisch-bulgarischen Grenze auf überhöhte Pestizid-Rückstände 
untersucht. Nach unserer Einschätzung haben sich die Kontrollmaßnahmen 
inzwischen einigermaßen eingespielt. Überdies wurden zum 6. Mai 2011 Zucchini 
von der Liste der zu kontrollierenden Produkte gestrichen. Wir hoffen darauf, dass die 
EU bald auch in Bezug auf Paprika und Tomaten zu einem ähnlichen Resultat 
kommt. Zumindest sollten die Tiefkühlprodukte ausgenommen werden, da sie nach 
unseren Informationen deutlich weniger belastet sind als vergleichbaren frischen 
Produkte. 
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Aflatoxin 
 
Derzeit wird beim Codex Alimentarius ein Aflatoxin-Höchstgehalt für Feigen von 10 
ɛg/kg (zum unmittelbaren Verzehr) diskutiert. Sollte dieser Wert dort beschlossen 
werden, so stünde in der Folge auch eine Anhebung des EU-Höchstgehaltes gemäß 
EU-Kontaminantenverordnung aus. Derzeit ist hier ein Höchstgehalt von 2,0 für 
Aflatoxin B1 und ein Summen-Höchstgehalt von 4,0 µg/kg festgelegt. Als Argument 
für einen Höchstgehalt von 10 µg/kg wird im Kern vorgebracht, dass angesichts der 
weltweit zu beobachtenden Ernährungsgewohnheiten keine nachteilige Wirkung auf 
die menschliche Gesundheit zu erwarten wäre.  
 
Derzeit ist überdies eine Absenkung der Frequenzen der Aflatoxinkontrollen 
gemäß EU-Verordnung Nr. 1152/2009 für Haselnüsse aus der Türkei, Erdnüsse aus 
Ägypten und Paranüsse aus Brasilien geplant. Allerdings sollen die Frequenzen für 
Mandeln aus den USA erhöht werden, weil bei den Kontrollen nach Angaben der EU-
Kommission zwar nicht häufiger als zuvor überhöhte Aflatoxingehalte festgestellt 
wurden. Jedoch seien die gefundenen Gehalte zum Teil in recht hohem Maße 
oberhalb des Limits gewesen. 
 
 
 
Senkung des Höchstgehaltes für Procymidon 
 
Zum 7. Juni 2010 wurde der Rückstands-Höchstgehalt für das Pflanzenschutzmittel 
Procymidon in Trauben auf 0,02 mg/kg herabgesetzt. Dieser niedrige Höchstgehalt 
liegt nahe an der analytischen Bestimmungsgrenze und stand in Zusammenhang mit 
einem seit 2008 bestehenden EU-weiten Verwendungsverbot. Da diese Substanz in 
der Türkei bei der Produktion von Trauben als Fungizid eingesetzt wurde, gab es 
einige Sorge in der Branche über mögliche Überschreitungen des neuen Höchst-
gehaltes. Der Waren Verein engagierte sich sehr in dieser Frage: Gegenüber dem 
Verband der t¿rkischen Hersteller, den Aegean Exportersó Associations, hat der 
Waren-Verein dringend einen Stopp der Anwendung für die damals kommende 
Ernte empfohlen. Unsere Bemühungen haben anscheinend Früchte getragen: Es 
wurden kaum Überschreitungen der Höchstgehalte festgestellt, sodass die 
befürchteten Beanstandungen weitgehend ausgeblieben sind. 
 
 
 
Bitterer Nachgeschmack bei Pinienkernen 
 
Ein etwas merkwürdiges Phänomen hat den Waren-Verein beschäftigt: ein manchmal 
auftretender bitterer Nachgeschmack in Pinienkernen. Nach unseren Informationen 
ist nach wie vor nicht geklärt, durch welche Substanz er hervorgerufen wird. Für 
diejenigen Mitglieder, die mit Pinienkernen handeln, war es zeitweilig ï auch auf 
Grund widersprüchlicher Informationen ï schwierig, Ware zu liefern, von der sie 
sicher sein konnten, dass sie für den Verzehr tauglich war. Inzwischen halten es die 
chinesischen Behörden jedoch für so gut wie sicher, dass es vor allem Pinienkerne 
der chinesischen Sorte Pinus Armandi (Huashan Pine) sind. Zudem ließen sie 
verlauten, dass das Phänomen auch bei den schlechteren Qualitäten anderer 
Varietäten auftreten kann. Im April 2011 hat sich die Chinesische Außenhandels-
kammer gegenüber der EU-Kommission dazu verpflichtet, nur noch die Varietäten 
zum Export zuzulassen, von denen angenommen wird, dass sie unproblematisch 
sind. Es ist zu hoffen, dass hiermit das Problem weitgehend entschärft ist. 
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Goji-Beeren 
 
Die gesetzlichen Höchstgehalte für Pestizid-Rückstände für Goji-Beeren orientieren 
sich seit dem 29. Juli 2010 gemäß EU-Verordnung Nr. 600/2010 an denen, die 
bereits für Tomaten festgesetzt sind. Dies ist positiv für die Wirtschaftbeteiligten, denn 
für Tomaten bestanden bereits zahlreiche Rückstands-Höchstgehalte; es wurde 
Rechtssicherheit hergestellt. Zudem ist die Zuordnung aus biologischer Sicht 
angemessen, da die Goji-Beeren wie die Tomaten zu den Nachtschatten-
gewächsen (Solanaceen) gehören. Es ist seither einfacher geworden, das Produkt 
zu vermarkten. Dies ist vor allem ein Erfolg unserer europäischen Dachorganisation 
FRUCOM, die sich bei der EU-Kommission hierfür sehr eingesetzt hatte. 
 
 
 
Thunfischfang 
 
Der Arbeitskreis Fisch war insbesondere in der ersten Jahreshälfte 2010 mit Fragen 
der Umsetzung der zu 1. Januar 2010 in Kraft getretenen IUU-Verordnung (EG) Nr. 
1005/2008 befasst. Zu Jahresbeginn fehlte zunächst noch von einigen Drittländern 
eine Notifizierung gegenüber der EU-Kommission, welche dann jedoch im Laufe der 
Zeit sukzessiv eingereicht wurden. Klärungsbedarf bestand vor allem bei Fragen, wie 
die Fangbescheinigungen korrekt auszustellen sind, welche Erzeugnisse von der 
IUU-Verordnung ausgenommen sind, sowie welche Behörde in Deutschland für 
Anträge des sogenannten APEO-Status zuständig ist. Die Zusammenarbeit mit der in 
Deutschland für die IUU-Kontrollen zuständigen Behörde Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung (BLE) verlief sehr positiv. Die BLE zeigte sich auch in 
mehreren persönlichen Treffen als kooperationsbereit. 
 
Die EU-Kommission führte zum Sommer 2010 eine Neuregelung ein bezüglich der 
Angabe der Fangmengen sowie des KN-Codes. Bei den Fangmengen durften nur 
noch Mengen eingetragen werden, die tatsächlich in die EU exportiert werden. Bei 
den KN-Codes bestand die EU-Kommission ab diesem Zeitpunkt auf eine mindestens 
sechsstellige Bezeichnung. 
 
Darüber hinaus war der Arbeitskreis Fisch im November mit einer neuen Kampagne 
der Umweltschutzorganisation Greenpeace befasst, die gegen bestimmte 
Fangmethoden beim Thunfischfang gerichtet war. 
 
Greenpeace prangerte eine angeblich hohe Beifangquote beim Befischen mit 
Ringwadennetzen in Kombination mit sogenannten ĂFish Aggregating Devicesñ an. 
Darüber hinaus kritisierte Greenpeace eine nicht korrekte Kennzeichnung von 
Thunfischkonserven, da anhand von DNA-Untersuchungen nicht nur die gekenn-
zeichnete Thunfischart, sondern eine Vermengung mehrerer Arten festgestellt 
worden sei.  
 
Der Arbeitskreis Fisch ist seit November 2010 wieder Mitglied des Fisch-
Informationszentrums e.V., das Öffentlichkeitsarbeit für Fischerzeugnisse sowie 
Krebs- und Weichtiere betreibt und sich als wichtiger Ansprechpartner für die Medien 
erwiesen hat. 
 
Der Kreis der bestehenden Teilnehmer des Thunfischkontrollprogramms des Earth 
Island Institute (EII) konnte erfreulicherweise um ein neues Mitglied erweitert werden. 
Im April 2010 fand ein Treffen mit Vertretern des EII sowie der Gesellschaft zur 
Rettung der Delphine (GRD) statt, das dem allgemeinen Austausch diente. Die 
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wichtigsten Themen waren dabei die IUU-Verordnung sowie die Aktivitäten von 
Greenpeace während der Internationalen Brüsseler Fischmesse im Vorfeld des 
Treffens. Das nächste jährliche Treffen fand am 6. Mai 2011 in Hamburg statt und 
drehte sich vorrangig um das Thema Beifang. 
 
 
 
EU-Öko-Verordnung 
 
Seit Januar 2009 gilt die EU-Öko-Verordnung Nr. 834/2007/EG mit ihren 
Durchführungsverordnungen und löste die bis dahin geltende Verordnung 2092/91 
endgültig ab. Diese nun gültige Basisverordnung regelt die Grundsätze für 
ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft. Neu dabei sind die Bereiche 
Aquakultur, Algen, Hefen, Seetang und Wein. Die beiden Durchführungs-
verordnungen befassen sich mit: Erzeugung, Verarbeitung, Kennzeichnung und 
Kontrolle innerhalb der EU hergestellter ökologischer Produkte (Durchführungs-
verordnung Nr. 889/2008) sowie dem Import von Öko-Produkten, die in Drittländern 
kultiviert oder produziert werden (VO Nr. 1235/2008).  
 
Das noch geltende Verfahren, bei dem eine Importermächtigung für Nicht-EU-Länder, 
die nicht auf der ĂDrittlandslisteñ stehen, bei der BLE beantragt werden muss, wird 
wie bekannt durch ein neues abgelöst werden. 
 
Die Neuregelungen sehen vor, die Importermächtigungen ganz abzuschaffen. 
Mitgliedstaaten dürfen diese Bescheinigungen nach dem 1. Januar 2013 nicht mehr 
ausstellen. Stattdessen wird es zwei von der EU-Kommission erstellte Listen oder 
Verzeichnisse von Kontrollstellen geben. Die gelisteten Kontrollstellen werden befugt 
sein, Kontrollen in Drittländern hinsichtlich konformer oder gleichwertiger Erzeugnisse 
durchzuführen. Alle Importermächtigungen verfallen spätestens 24 Monate nachdem 
die erste Liste der Kontrollstellen f¿r Ăgleichwertigeñ Produkte verºffentlicht worden 
ist.  
 
Zwºlf Monate nachdem die Liste der Kontrollstellen f¿r Ăkonformeñ Produkte 
veröffentlicht wurde, dürfen die Mitgliedsstaaten gar keine Einfuhrermächtigung mehr 
ausstellen. 
 
Die EU Kommission sammelt zurzeit die Anträge. Das Listungsverfahren sieht 
verschiedene Schritte vor.  
 
Erzeugnisse gelten laut neuem Import-Regime als Ăkonformñ, wenn im Drittland die 
EU-Öko-Verordnung wie in der EU angewandt wird. Kontrollen in diesen Ländern 
f¿hren dann Kontrollstellen durch, die auf der ĂEU-Konformitªtslisteñ stehen. Sie sind 
dann auch befugt, entsprechende Zertifikate auszustellen. 
 
Drittlandserzeugnisse, die Ăgleichwertigñ zur EU-Öko-Verordnung produziert und 
kontrolliert wurden, dürfen eingeführt werden, wenn die im Drittland tätige 
Kontrollstelle auf der EU-Liste hinsichtlich Gleichwertigkeit aufgenommen wurde oder 
wenn das Drittland im EU-ĂVerzeichnis anerkannter Drittlªnderñ steht. 
Seit 1. Juli 2010 gilt das verpflichtende EU-Bio-Logo für in der EU produzierte 
Bioware. Es muss ab dem 1. Juli 2010 obligatorisch auf Etiketten vorverpackter 
Lebensmittel aufgebracht werden. Allerdings gelten großzügige Übergangs-
regelungen. Dieses neue Gemeinschaftslogo kann nur in Kombination mit einer 
ebenfalls neuen, EU-weit standardisierten Codenummer der Kontrollstelle und einer 
Herkunftsangabe der landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe genutzt werden. Für die 
Kennzeichnung von Bioware, die gänzlich aus Drittländern stammt, ist die Nutzung 
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des Gemeinschaftslogos fakultativ. Wird das Logo dennoch benutzt, muss auch dort 
die Kontrollstellen-Codenummer und eine  Herkunftsangabe aufgebracht werden. 
Das deutsche Bio-Siegel sowie alle weiteren einzelstaatlichen Zeichen und Siegel 
von Verbänden dürfen weiterhin neben dem EU-Bio-Logo verwendet werden. 
 
Etiketten, auf denen das neue EU-Öko-Logo noch nicht vorhanden ist, dürfen bis zum  
1. Juli 2012 weiter aufgebracht und nachgedruckt werden. Bio-Ware, die bis zum 30. 
Juni 2010 nach der alten EU-Öko-Verordnung fertig etikettiert wurde, darf unbefristet 
abverkauft werden.  
 

 
 
Das Label muss nun für EU-Bioware ab dem 1. Juli 2010 in grün/weiß oder auch 
schwarz/weiß, aber auch im Negativformat weiß/schwarz, bei dunkler Verpackung, im 
Verhältnis 1:1,5 abgebildet werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etwa alle zwei Jahre gibt das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMLEV) eine repräsentative Studie in Auftrag, die das 
Konsumverhalten von Bundesbürgern bei Biolebensmitteln abfragt, das sogenannte 
Ă¥kobarometerñ.  Laut Ă¥kobarometer 2010ñ liegt das neue EU-Öko-Logo in punkto 
Wertigkeit und Bekanntheit noch weit hinter dem deutschen Bio-Siegel. Nur jeder 3. 
Befragte kennt das Logo, 48% von ihnen schätzen seinen Standard niedriger als den 
des deutschen Siegels ein.  
 
Die EU-Kommission plant keine gezielte Kampagne zur Bewerbung des neuen EU-
Öko-Logos, sondern stellt Werbeunterlagen und Materialien auf ihrer Website unter 
www.organic-farming.eu kostenlos zur Verfügung.  

Ein deutscher Student gewann 
mit seinem Entwurf eines aus 
Sternen bestehenden, weißen 
Blattes auf grünem Grund. 

Auch im Negativformat, schwarze 
Sterne auf weißem Grund, kann 
das neue EU-Öko-Logo 
aufgebracht werden. 

http://www.organic-farming.eu/
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Lebensmittelstandards und -normen 

 
 
UNECE Standards für Schalen- und Trockenfrüchte 
 
Die 57. Sitzung der ECE-Experten (Economic Commission for Europe) fand in Genf 
vom 26. Juni bis 01. Juli 2010 statt. Deutschland war wieder vertreten durch eine 
Delegierte der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), einen 
Lebensmittel-Chemiker sowie einen Abgesandten des Waren-Verein. 
 
Der 2009 als abgeschlossen betrachtete Standard Layout musste nochmals dis-
kutiert werden, weil zwei Delegationen die verbindliche Angabe des Erntejahres 
forderten, was von der überwiegenden Mehrheit abgelehnt wird. Für 2011 ist eine 
erneute Diskussion zu erwarten. 
 
Die Entwürfe für Macadamianüsse und ïkerne wurden redaktionell überarbeitet und 
der Working Party zur Annahme als neue Norm zugeleitet. 
 
Die von der Working Party im November 2009 an die Expertengruppe zurück-
überwiesenen Texte für Pistazienkerne und Haselnusskerne wurden berichtigt und 
nochmals zur Annahme eingereicht. 
 
Im Entwurf für Datteln wurden Unstimmigkeiten weitgehend ausgeräumt, sodass er 
an die Working Party zur Annahme als neue Norm geht. Dort wurden Vorbe-halte 
eines Landes geäußert. Außerdem bestehen noch Reserven von zwei weiteren 
Ländern, die in Genf nicht vertreten waren und diesbezüglich ange-sprochen werden 
sollten. 
 
Der an den Standard Layout angepasste neue Entwurf für Birnen geht als Norm-
empfehlung für eine einjährige Probezeit an die Working Party. 
 
Ein neuer Entwurf zur Norm für Cashewkerne wurde diskutiert; eine Arbeits-gruppe 
wird auf der Sitzung 2011 ein neues Papier vorlegen. 
 
Die Anpassung des Normentextes für Walnüsse an den neuen Standard Layout 
konnte auch 2010 nicht abgeschlossen werden. 
 
Der Entwurf für Getrocknete Chili wurde diskutiert, aber noch nicht zum Abschluss 
gebracht. 
 
Probeentnahmevorschriften ï getrennt für Trockenfrüchte und Schalenobst ï werden 
von einer Arbeitsgruppe erstellt und für die Sitzung 2011 vorgelegt. 
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Allgemeine Vermarktungsnorm ï Geltung für Nüsse 
 
Seit 2008 gilt die Allgemeine Vermarktungsnorm für zahlreiche Arten frischen 
Obstes und Gemüses. Da Nüsse der KN-Position 0802 gemäß EU-Verordnung 
1234/2007 zum frischen Obst und Gemüse gerechnet werden, unterfallen auch sie 
grundsätzlich dieser Vermarktungsnorm; auch sie unterliegen somit z.B. der 
Nulltoleranz für Mängel wie Schimmel sowie der Pflicht zur Ursprungs-
kennzeichnung. Allerdings waren eine Reihe von Schalenfrüchten von vornherein 
ausgenommen, sodass es ingesamt zu einer sehr unübersichtlichen Situation 
hinsichtlich der Geltung der Allgemeinen Vermarktungsnorm kam. Deutschland 
setzte sich daher in Brüssel dafür ein, dass die Vermarktungsnorm möglichst für 
alle Schalenfrüchte entfallen sollte. Diesem Anliegen wollte die EU-Kommission 
zwar nicht voll entsprechen, da vor allem Frankreich, Italien und Großbritannien 
darauf bestanden, dass Walnüsse, Haselnüsse und Mandeln (jeweils in der 
Schale) weiterhin in die allgemeine Vermarktungsnorm einbezogen werden. Aber 
für Pistazien, Makadamias, Pekan- und andere Nüsse (sowohl Kerne als auch in 
der Schale) konnte wohl eine Erweiterung der Ausnahmen erreicht werden. Die 
zusätzlichen Ausnahmen sollen ab dem Sommer 2011 in Kraft treten. Ab dann 

würde die Allgemeine Vermarktungsnorm nur noch für Walnüsse, Mandeln und 
Haselnüsse in der Schale gelten. 
 
 
 
Leitsätze Deutsches Lebensmittelbuch 
 
Die Deutsche Lebensmittelbuchkommission plant, die wesentlichen Bestim-
mungen über Thunfischkonserven aus den Leitsätzen zu streichen. Stattdessen 
soll in den Leitsätzen künftig ï was Thunfischkonserven angeht ï auf die EG-
Verordnung Nr. 1536/92 über gemeinsame Vermarktungsnormen für Thunfisch-
konserven verwiesen werden. 
 
Vollständig entfallen würden somit z.B. die Bestimmungen über die Fischeinwaage 
bei Thunfischkonserven. Hinsichtlich der Fischanteile im fertigen Produkt,  bei den 
Definitionen und Qualitätsbeschreibungen (z.B. "Ganze Scheibe", "Filets" 
"Bruchstücke (Chunks)" sowie in Bezug auf den Anteil des jeweils kleinteiligeren 
Materials) würde dann nur noch die EG-Verordnung gelten. Der Waren-Verein hat 
sich gegenüber der Deutschen Lebensmittelbuchkommission dafür eingesetzt, 
dass die Bestimmungen über Thunfischkonserven erst dann gestrichen werden 
sollen, wenn gleichwertige Bestimmungen in die EU-Verordnung Nr. 1536/92 auf-
genommen worden sind. Ob die Lebensmittelbuchkommission hierauf eingehen 
wird, ist nicht bekannt.  
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Schiedsgerichtswesen - Geschäftsbedingungen 

Da die Incoterms zum 01.01.2011 überarbeitet wurden und die Waren-Vereins-
Bedingungen (WVB) ergänzend auf die Incoterms Bezug nehmen, glich die 
Mitgliederversammlung im Frühjahr 2011 die Geschäftsbedingungen in zwei Fällen 
(§§ 32,35) den Incoterms an; wesentliche inhaltliche Änderungen der WVB waren 
damit nicht verbunden. 

 
Frühere Fassungen nebst Gegenüberstellung der Änderungen sind nunmehr im 
öffentlichen Archiv auf unserer Website eingestellt. 

 
2010 wurden 13 Anträge (2009: 14) auf sog. Zwangsernennungen gestellt, d.h. auf 
Ernennung eines Sachverständigen (1) oder eines Schiedsrichters (12) für eine 
Partei, die trotz Aufforderung eine Benennung nicht vorgenommen hat. 
 
2010 gingen 20 Schiedsklagen (2009: 26) und 4 Berufungen (2009: 2 Berufungen) 
ein. Die Tätigkeit des Schiedsgerichts im Jahre 2010 stellt sich im Einzelnen wie folgt 
dar: 
 
anhängige *) Fälle am 01.01.2010    35 
Neueingänge       24 
        ______________ 
insgesamt anhängig        59 
 
Erledigungen 
a) durch Schiedsspruch     18 
b) durch Vergleich (vor dem Schiedsgericht)    2 
c) durch Zurücknahme, Erledigungserklärung,    8 
    außergerichtl. Vergleich  
d) sonstige         1  29 
        ______________ 
anhängig blieben am 31.12.2010      30 

 
davon aus 
  2010             15    (4 Verfahren sind durch Schiedsspruch, 2 Verfahren sind 

        durch Klagrücknahme und 1 Verfahren ist durch Vergleich 
        bereits erledigt) 

  2009            7     (3 Verfahren sind durch Schiedsspruch bereits erledigt) 

  2007              2 
  2006              1 
  2005           2 
  2002           1       (Verfahren ist durch Klagrücknahme bereits erledigt) 

  1997           1 
  1996           1 

     ____ 
           30 
________ 
 

*) Ein Verfahren wird erst dann als nicht mehr anhängig betrachtet, wenn der Nachweis über 
die Übersendung des Schiedsspruchs in der Geschäftsstelle eingegangen ist. 



 

45 
 

Die Zahl der durch Schiedsspruch erledigten Verfahren muss nicht zugleich die Zahl 
der gefällten Schiedssprüche darstellen, da Teil- und Schlussschiedssprüche sowie 
nacheinander abgewickelte Zugleichentscheidungen (§ 14 SchGO) statistisch nicht 
getrennt erfasst werden. 
 
Der Anteil der neuen Schiedsgerichtsverfahren  mit  Auslandsbeziehung (inter-
nationale Schiedsgerichtsbarkeit) beträgt: 
 
     2010 2009 2008 2007 2006 2005 
 
Schiedsverfahren insgesamt     24   28   36   25   53   21 
 
davon mit Auslandsbeziehung   20   20   32   19   47   18 
und zwar auf einer Parteiseite   13     7   22   12   19   10 
                      beiden Parteiseiten     7   13   10     7   28     8 
 
Die ausländischen Parteien waren in Belgien, Bulgarien, Chile, Frankreich, 
Griechenland, Großbritannien, Italien, Kalifornien, Kenia, Marokko, Niederlande, 
Österreich, Portugal, Russland, Schweiz, Spanien, Türkei und  Vietnam ansässig. 
 
Verfahren mit Auslandsbeziehung pflegen in der Regel in Englisch oder im 
Verhandlungstermin erforderlichenfalls parallel in Englisch und Deutsch geführt zu 
werden. 
 
An Verfahren, die materiell nach kalifornischem Recht zu entscheiden waren, waren 
auch englische Schiedsrichter beteiligt. 
 

Das Schiedsgericht trat 2010 zu 30 Verhandlungen bzw. Beratungen zusammen. 
 
Die sog. Schwarze Liste enthält 49 Firmen, die eine durch Schiedsspruch 
festgestellte Verpflichtung nicht erfüllt haben. 2010 wurden 2 Firmen auf die Liste 
gesetzt und 2 Firmen von der Liste gestrichen. Entsprechend der allgemeinen 
Tendenz werden Eintragungen in die Schwarze Liste nicht nur den 
Vereinsmitgliedern und den im europäischen Dachverband FRUCOM 
zusammengeschlossenen Schwesterverbänden sondern auch internationalen 
Branchenverbänden wie z.B. dem I.N.C. (International Treenut Council) mitgeteilt. 
 
Von Sachverständigen wurden nach der Verfahrensordnung für Sachverständige 
Gutachten erstattet, insbesondere über die Beschaffenheit und den Minderwert einer 
Partie ("Qualitätsarbitrage") sowie über den Marktpreis einer Ware 
("Preisfestsetzung"). Über die Anzahl derartiger Gutachten besteht kein Überblick, da 
der Antrag auf Erstattung eines Gutachtens unmittelbar an die Sachverständigen zu 
richten ist. 
 
Um der Funktion der Qualitätsarbitrage gerecht zu werden, sind ein ausreichend 
formulierter Arbitrageantrag und ein sorgfältig abgefasstes Gutachten erforderlich. 
Zur Förderung stehen ein Antragsformular und "Checklisten" zur Verfügung. Mit 
diesen Listen soll insbesondere jüngeren Sachverständigen eine Anleitung zur 
Begutachtung und zur Abfassung eines Gutachtens an die Hand gegeben werden. 
Ein "Muster-Gutachten" rundet diesen Leitfaden (in Lose-Blatt-Form) als Hilfestellung 
ab. Der Leitfaden ist im Mitgliederbereich der Website eingestellt und kann von 
Nichtmitgliedern kostenpflichtig bestellt werden. 
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Seit Ende 1977 veranstaltet der Waren-Verein Schulungen in Waren-Vereins-
Bedingungen, um insbesondere die Auszubildenden in die Geschäftsbedingungen 
(Usancen) der Branche einzuführen. An 54 Kursen haben insgesamt 933 
Auszubildende und Sachbearbeiter teilgenommen. Die Schulung wird nunmehr von 
einem Juristen aus einer Mitgliedsfirma, der dem WVB-Ausschuss angehört, 
vorgenommen. 
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Information 

 
Jahresessen 
 
Das Jahresessen am 12. November 2010 fand erstmals im Festsaal des Hotels 
Grand Elysée in Hamburg statt. Ehrengast war Herr Jürgen Abraham, Vor- 
sitzender der Bundesvereinigung der Ernährungsindustrie, der sich in seinem 
Gastvortrag sehr engagiert mit der Wahrnehmung der Ernährungsindustrie in der 
Öffentlichkeit und dem internationalen Handel befasst hat. 
 
Der Termin für das diesjährige Jahresessen ist Freitag, der 18. November 2011. 
Veranstaltungsort ist wieder das Hotel Grand Elysée in Hamburg. 
 
 
 
Europäisches Trockenfruchttreffen 
 
Dieses Jahr konnte das Europäische Trockenfruchttreffen (EDFM) sein 25. 
Jubiläum feiern. Es fand wieder in Hamburg am Tag des Jahresessens statt. Mit 68 
Teilnehmern aus insgesamt 9 Nationen des internationalen Im- und Exporthandels 
erfreute sich diese Veranstaltung großen Zulaufs und regen Interesses. Bereits zum 
zweiten Mal wurde eine Simultanübersetzung Englisch/Türkisch angeboten, die von 
den Teilnehmern ï insbesondere den Gästen aus der Türkei ï sehr positiv 
angenommen wurde.  
 
Im Vordergrund standen wieder informative Vorträge - u. a. zu den Themen 
ĂNachhaltigkeit ï CO2 FuÇabdruckñ, ¿ber die ĂAktivitªten der Hazelnut Promotion 
Groupñ sowie zu ĂProblemen an der EU-AuÇengrenzeñ, aber auch die Pflege der 
internationalen Geschäftsbeziehungen. 
 
Am Freitag, den 18. November 2011, findet das diesjährige EDFM statt. 
 
 
 
ANUGA 
 
Vom 08. bis 12. Oktober 2011 findet die diesjährige ANUGA in Köln statt. Der Waren-
Verein wird mit einem Gemeinschaftsstand und insgesamt acht Mitausstellern 
vertreten sein. Ausstellungshalle und Standort sind identisch mit den letzten beiden 
Messen (Halle 2.1); auch eine Lounge wird wieder eingeplant. In dieser Lounge sind 
uns neben unseren Mitausstellern alle Mitgliedsfirmen herzlich willkommen! 
 
 
 
Arbeitskreis Bioprodukte 
 
Seit seiner Gründung im April 2004 trifft sich der Arbeitskreis Bioprodukte regelmäßig, 
um aktuelle Probleme rund um den Import von Bio-Lebensmitteln zu besprechen und 
Informationen auszutauschen. Die neue EU-Öko-Verordnung und insbesondere das 
neue EU-Bio-Logo stehen nach wie vor im Fokus. 
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Seit 2005 organisiert der Arbeitskreis regelmäßig Schulungen und Seminare zu 
relevanten Themen rund um ĂBioñ. Darunter der in 2009 erarbeitete ĂLeitfaden zum 
Import von Bioproduktenñ, der Neueinsteigern praktische Tipps und wichtige 
Hintergrundinformationen zu Bio-Importen bietet. Der Leitfaden ist als Print-Version in 
der Geschäftsstelle gegen eine Schutzgebühr erhältlich.  
 
Sehr guten Zuspruchs und durchweg positiver Resonanz im Anschluss erfreute sich 
ebenso die vom Arbeitskreis Bioprodukte initiierte Tages-Schulung am 2. November 
2010 zum Thema ĂPestizide und Biolebensmittelñ, die sich schwerpunktmªÇig mit 
Fragen zur Probenahme und zum Umgang mit Positivbefunden befasste.  
 
Darüber hinaus ist der Arbeitskreis aktiv an der Arbeitsgruppe ökologischer Landbau 
des Dachverbands FRUCOM beteiligt und entsendet regelmäßig einen Experten zu 
den Sitzungen des Beratenden Ausschusses Ă¥kologischer Landbauñ bei der EU 
Kommission in Brüssel.  Der Arbeitskreis Bioprodukte im Waren-Verein der 
Hamburger Börse e.V. ist der einzige Zusammenschluss aus dem Bereich 
ökologischer Importhandel in Deutschland. Aus diesem Grund sind wir für 
verschiedene Gremien und andere Interessenverbände ein regelmäßiger 
Ansprechpartner. 
 
Zum bereits siebten Mal organisierte der Arbeitskreis erfolgreich einen 
Gemeinschaftsstand auf der BioFach-Messe vom 16. bis 19. Februar 2011 in 
Nürnberg. Der Arbeitskreis konnte dabei seine räumliche Messepräsenz im Vergleich 
zum Vorjahr weiter ausbauen: 2011 präsentierten sich insgesamt fünf 
Mitgliedsunternehmen sowie der Waren-Verein selbst auf der Fläche von Naturland 
Partner. Die BioFach gilt als die Weltleitmesse für Bioprodukte und erfreut sich steter 
Beliebtheit in der Branche. Auch für das Jahr 2012 ist eine erneute Messe-Teilnahme 
mit einem Gemeinschaftsstand geplant.  
 
 
 
Personalie 
 
Frau Alexia Gutiérrez hat am 15. November 2010 neu im Waren-Verein angefangen. 
Sie vertritt Frau Bastick während ihrer mutterschaftsbedingten Abwesenheit und ist 
schwerpunktmäßig für den Arbeitskreis Bioprodukte zuständig. 
 
 
 
Handelskontakte 
 
Eine der am meisten besuchten Seiten unserer Homepage sind die Handels-
kontakte. Eintragen lassen können sich dort ordentliche und außerordentliche 
Mitglieder des Waren-Vereins in ihren Produktbereichen; dieser Service wurde als 
Kommunikationsplattform eingerichtet. 
 
 
 
Warenkunde-Schulung 
 
Das Interesse an Schulungen in Warenkunde ist ungebrochen ï auch in diesem Jahr 
fand unter der Leitung von Herrn Werner Lotz eine Schulung in Warenkunde für 
Getrocknete Früchte/Schalenobst statt.  
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Herr Lotz vertritt seit Jahren die Interessen der Branche in der Delegation der 
Bundesrepublik Deutschland bei der Standardisierung von Trockenfrüchten und 
Schalenobst im Rahmen der ECE (Economic Commission of Europe).  
 
 
 
Rundschreiben 
 
Auch im Jahre 2010 informierte der Verband seine Mitglieder mit zahlreichen 
Rundschreiben. Neben den Waren-Vereins-Rundschreiben und den Rundschreiben 
für zwei Fachgruppen, vier Arbeitskreise sowie dem Honig-Verband und 
Zentralverband Naturdarm wurden Rundschreiben an 27 Spezialverteiler versandt.  
 
 
 
Jahresbericht 
 
Der Jahresbericht 2010 wird wieder im pdf-Format auf der Website des Waren-
Vereins www.waren-verein.de veröffentlicht. Über die Geschäftsstelle sind 
gebundene Exemplare in Heftform zu erhalten. 

http://www.waren-verein.de/
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FRUCOM 

FRUCOM ist die europäische Vereinigung des Handels mit Trockenfrüchten, 
Schalenobst, Konserven, Tiefkühlprodukten, Gewürzen, Honig und verwandten 
Waren. Im Juni 2011 feiert FRUCOM ihr 50-jähriges Jubiläum mit einem 
ausführlichen Programm. Die Mitglieder des Waren-Vereins sind herzlich zur 
Teilnahme an den Feierlichkeiten in Brüssel eingeladen.   
 
FRUCOM hat aktuell 12 Mitglieder aus 9 EU-Ländern und 7 angegliederte Mitglieder 
aus Exportländern und der EU, darunter ein internationales Mitglied, SIPA ï Seafood 
Importers & Processors Alliance. Deutsches Mitglied der FRUCOM ist der Waren-
Verein. Auf der FRUCOM-Website www.frucom.eu sind Informationen über den 
Verband und seine Produktgruppen zu finden.  
 

Die FRUCOM deckt fachlich alle Produkte ab, die auch von den Mitgliedern des 
Waren-Verein gehandelt werden. Der Waren-Verein ist der größte Mitgliedsverband 
von FRUCOM und stellt momentan den Vize-Vorsitzenden. Einige der 
Arbeitsgruppen zu verschiedenen Produktbereichen werden von Mitgliedern des 
Waren-Verein geleitet. Des Weiteren nehmen Vertreter des Waren-Verein als 
Experten in einigen beratenden Ausschüssen der EU Kommission und auch bei 
anderen Veranstaltungen teil. Aktiv ist die FRUCOM z. B. in den Beratenden 
Aussch¿ssen f¿r ĂObst und Gem¿señ, Ăºkologischen Landbauñ und ĂBienenzuchtñ 
vertreten.  
 

Gemäß ihrer Satzung tritt FRUCOM für einen weltweiten liberalen Handel ein und 
setzt sich hierfür insbesondere bei der EU Kommission ein. Das Tätigkeitsfeld der 
FRUCOM ist weit gefasst und reicht von lebensmittelrechtlichen, handelsrechtlichen 
und -politischen Themen bis hin zu Zollfragen. Das Scientific Committee von 
FRUCOM unterstützt wissenschaftliche Programme zur Qualitätssicherung von 
Produkten.  
 

Seit dem 01. Juli 2005 ist der Sitz der FRUCOM in Brüssel und die Geschäftsführung 
wird von Frau Sylvie Mamias wahrgenommen.  
 

FRUCOM-Vorsitzender: Martin Rome (CENTA) 
1. stellvertretender Vorsitzender: Thomas Haas-Rickertsen (Waren-Verein) 
2. stellvertretender Vorsitzender: Michael Becker (SNFS)  
FRUCOM-Geschäftsführerin: Sylvie Mamias 
 
 

http://www.frucom.eu/
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F.E.E.D.M. 

Die Fédération Européenne Des Emballeurs Et Distributeurs De Miel (Europäische 
Vereinigung der Honigimporteure und ïabfüller) wurde am 14. April 1989 gegründet. 
Sie ist bei der EU Kommission als europäischer Verband registriert.  
 

Ziel dieser Vereinigung ist es, europaweit die Interessen der Mitgliedsverbände und 
Einzelmitglieder zu koordinieren und die Beschaffung von Informationen zum Thema 
Honig und verwandter Produkte zu konzentrieren. Sie tritt für den freien Honighandel 
weltweit ein und ist gegen jegliche Diskriminierung des Importhonigs im Verhältnis zu 
in der EU erzeugtem Honig. Besonders wichtig ist für den Verband die Förderung und 
Erhaltung von Sicherheits- und Qualitätsstandards.  
 

Deutsches Mitglied ist der ï dem Waren-Verein korporativ angeschlossene ï  
Honig-Verband e.V. Der Waren-Verein hat auch die Geschäftsführung von 
F.E.E.D.M. inne. Sie wird von Frau Dr. Langner wahrgenommen.  
 

Aktuell sind nationale Verbände aus 14 europäischen Mitgliedstaaten und einem 
EFTA-Land in der F.E.E.D.M. vertreten. Auf der F.E.E.D.M.-Website ï 
www.feedm.com - sind Informationen zu den Zielen des Verbands sowie zu seinen 
Mitgliedern zu finden.  
 

F.E.E.D.M. hat enge Kontakte zu den mit Honig befassten Dienststellen der EU 
Kommission und nimmt seit November 2009 auch den Vorsitz des ĂBeratenden 
Ausschuss Bienenzuchtñ wahr. Bei den Mitgliederversammlungen der F.E.E.D.M., im 
Juli 2010 und März 2011 in Brüssel, fand auch ein intensiver Austausch mit den 
zuständigen Kommissionsbeamten statt. Darüber hinaus pflegt F.E.E.D.M. Kontakte 
zu sämtlichen europäischen Verbänden, die zu Honig einen Bezug haben ï 
angefangen von den Erzeugern bis hin zu den Verbrauchern. Auch im letzten Jahr 
hat die F.E.E.D.M. Stellungnahmen in enger Zusammenarbeit mit anderen 
Verbänden zu diversen Themen erarbeitet und sie gegenüber der Kommission 
vertreten.  
 

Seit März 2011 ist Herr Thomas Heck (British Honey Importers and Packers 
Association) Präsident der F.E.E.D.M.. Vizepräsident ist Herr Wouter Vuijk (De Traay, 
Niederlande).  
 
 

http://www.feedm.com/
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Mitarbeit bei Institutionen und Organisationen 

Beratende Ausschüsse bei der Kommission der Europäischen Union, Brüssel (über 
FRUCOM) für  

 - Erzeugnisse der Sonderkulturen,  Stªndige Gruppe ĂBienenzucht" 
 - Stªndige Gruppe ĂObst und Gem¿señ 
 - Stªndige Gruppe Ă¥kologischer Landbauñ 

 

Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. (BLL), Bonn 
 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Bonn 
 - Fachbeirat Fischerei und Fischwirtschaft 
 - Fachbeirat für Obst, Gemüse und Kartoffeln 
 

Bundesmarktverband der Fischwirtschaft e.V., Hamburg 
 

Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA), Berlin 
 

Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS), Bonn 
 

Deutsche Lebensmittelbuch-Kommission, Bonn 
 - FachausschuÇ ĂFeine Backwaren, S¿Çwaren  

  Pudding- sowie Kartoffelerzeugnisseò 
  - FachausschuÇ f¿r ĂFisch- und Fischereierzeugnisseò 
  - FachausschuÇ ĂObst- und Gem¿seerzeugnisseò 
 

DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin 
 - ArbeitsausschuÇ ĂGew¿rze und w¿rzende Zutatenò 
 

Economic Commission for Europe (ECE), Commitee on Agricultural Problems, Genf 
 - Working Party on Standardization of Perishable Foodstuffs 
 - Group of Experts on Standardization of Dry and Dried Produce 
 - Group of Experts on International Trade Practices relating to 
   Agricultural Products 
  - Joint ECE Codex Alimentarius Groups of Experts 

 
EuroCommerce, Brüssel (über FRUCOM und über BGA) 
 

Fédération Européene des Emballeurs et Distributeurs de Miel  
  (F.E.E.D.M.), Brüssel 
 

Fédération Européenne du Commerce en Fruits Secs, Conserves, 
  Epices et Miel (FRUCOM), Brüssel 
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Fisch-Informationszentrum (FIZ), Hamburg 
 
International Federation of Commercial Arbitration Institutions (IFCAI), New York 
 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 
Directorate for Agriculture, Paris 

- OECD Scheme for the Application of International Standards for  
   Fruit and Vegetables 

 

Wirtschaftsausschuß für Außenhandelsfragen beim Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bonn 
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Einfuhren in die Bundesrepublik Deutschland (2009): 

- Obst, Saft- und Gemüsekonserven ca. EUR  3.284 Millionen 

- Trockenfrüchte und Schalenobst ca. EUR  1.433 Mllionen 

- Tiefkühl-Obst / -Gemüse ca. EUR   1.047 Millionen 

- Fischkonserven, Krebs- und Weichtiere ca. EUR  671 Millionen 

- Honig ca. EUR  187 Millionen 

- Gewürze ca. EUR  219 Millionen 

- Trockengemüse ca. EUR  153 Millionen 
______________________________________________________________ 

insgesamt ca. EUR  6.994 Millionen 
 
 
 
 
 
 

Verbrauch in Deutschland (pro Kopf / kg bzw. Liter) 

Obst-

konserven
Frucht-säfte

1)
Gemüse-

konserven
2)

Schalen-

obst
3)

Trocken-

obst
4) Honig

Bevölkerung       

(in mio.)

1999/2000 6,4 40,4 10,2 3,4 1,3 1,1 82,0

2000/2001 7,0 40,6 10,8 3,9 1,4 1,1 82,1

2001/2002 7,3 40,5 11,1 3,9 1,4 1,1 82,2

2002/2003 7,1 40,4 12,7 3,8 1,5 1,2 82,3

2003/2004 6,8 42,0 12,4 3,7 1,4 1,1 82,5

2004/2005 6,5 40,7 11,9 3,3 1,5 1,2 82,6

2005/2006 6,1 40,0 11,1 3,5 1,5 1,1 82,5

2006/2007 5,7 39,8 12,0 3,5 1,5 1,1 82,4

2007/2008 6,3 38,3 12,4 3,8 1,7 1,1 82,2

2008/2009 6,1 37,5 12,8 3,8 1,6 1,0 82,1

2009/2010 6,5 37,0 11,9 3,9 1,4 1,0 81,9

2010/2011
5)

 
1) Einschließlich Fruchtnektare und Gemüsesäfte, Kalenderjahr 
2) Naßkonserven ohne Essigkonserven 
3) Wal-, Hasel-, Kaschu-, Paranüsse, Mandeln, Pistazien, Eßkastanien, Erdnüsse (nicht zur  
  Ölgewinnung) Kokosnüsse und andere Schalenfrüchte 
4) Rosinen, Korinthen, Datteln, Feigen, Dörrobst und andere Trockenfrüchte 
5) Aktuelle Zahlen lagen noch nicht vor 
 
Quelle: Statistische Jahrbücher über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
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II. Marktberichte 

Die aufgeführten statistischen Zahlen geben die Einfuhren in die Bundesrepublik 
Deutschland an (Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden). 
 
Es handelt sich jedoch bei den Zahlen des Jahres 2010 um vorläufige 
Jahresergebnisse, da die endgültigen Ergebnisse dem Statistischen Bundesamt 
noch nicht vorliegen. 
 
Alle EU-Summen ab Berichtsmonat Januar 2004 sind einschließlich der Beitritts-
länder Malta, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, 
Ungarn, Slowenien und Zypern. Ab dem Berichtsmonat Januar 2007 umfassen die 
EU-Summen auch die Beitrittsländer Rumänien und Bulgarien. 
 
Die Jahresergebnisse der Außenhandelsstatistik setzen sich aus den Angaben des 
ĂIntrahandelsò und des ĂExtrahandelsò zusammen. 
 
Mit Einführung des europäischen Binnenmarktes am 01.01.1993 traten in der 
Außenhandelsstatistik einige methodische und anmeldetechnische Änderungen in 
Kraft. 
 
Durch den Wegfall der Warenkontrolle an den Binnengrenzen der Europäischen 
Union war für den Handel mit den Mitgliedstaaten (Intrahandel) ein völlig neues 
Erhebungsverfahren notwendig geworden. So müssen alle natürlichen und 
juristischen Personen ihren Intrahandel dem Statistischen Bundesamt unmittelbar 
melden. Dieses System bringt Verzögerungen bei der Bereitstellung der Ergebnisse 
mit sich und zudem auch Qualitätseinbußen. 
 
Im Extrahandel sind die Direkteinfuhren mit Ursprung in einem Drittland und 
zusätzlich die Einfuhren aus EU Ländern, die in einem Drittland zu einem 
Handelsgeschäft geführt haben, enthalten. 
 
Einfuhren aus Drittländern, die bereits in einem anderen Mitgliedstaat der EU zu 
einem zollrechtlich freien Verkehr abgefertigt wurden, werden nicht im Extrahandel 
aufgeführt, sondern im Intrahandel. 
 
Diese Ausführungen beziehen sich nur auf die Einfuhrseite, sie berücksichtigen nicht 
den Export. 
 
Die Statistik des Intrahandels 2010 verzeichnet möglicherweise Anmeldeausfälle und 
fehlerhafte Meldungen. 
 
Durch diese derzeit noch vorhandene Unvollständigkeit der Intrahandelsstatistik, 
deren Fehler noch korrigiert und Anmeldeausfälle durch Nachmeldungen ersetzt 
werden sollen, ergibt sich die Vorläufigkeit der statistischen Angaben der 
Außenhandelsstatistik. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben jedoch gezeigt, 
daß die Abweichungen zwischen den vorläufigen und den endgültigen Zahlen im 
Allgemeinen nur geringfügig sind. 
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Fachgruppe für Obst-, Gemüse-, Saft- und 
Fisch-Konserven / -Tiefkühlprodukte 

Section for canned and deep frozen fruit, vegetables, juices and fish 
 
 
   Seite / page 
 
Obstkonserven   canned fruits    
Pfirsiche   peaches    59 
Ananas mit Zusatz von Zucker   pineapples with sugar    60 
Ananas ohne Zusatz von Zucker   pineapples without sugar    61 
Mandarin-Orangen   mandarin-oranges    62 
Birnen   pears    63 
Aprikosen   apricots    64 
Aprikosen-Halbfabrikate   apricots, semimanufactured 65 
Gemischte Früchte   mixed fruits   66 
Erdbeeren   strawberries   67 
Kirschen   cherries   68 
Pflaumen   plums   69 
 
 
Gemüsekonserven  canned vegetables 
Champignons   champignons   70 
Spargel   asparagus   71 
Bohnen   beans   72 
Gemüsemais   sweetcorn   73 
Gurken   gherkins   74 
Andere Sauerkonserven   other canned goods in vinegar  75 
Tomatenkonserven   canned tomatoes   76 
Tomatenmark   tomato concentrates   78 
 
 
Fruchtsäfte und  fruit-juices and 
Fruchtsaftkonzentrate  concentrated fruit-juices   
Orangensaft   orange juice   79 
Grapefruitsaft   grapefruit juice   80 
 
 
Fischkonserven  canned fish 
Thunfisch/Boniten   tuna   81 
Sardinen   sardines   83 
Makrelen   mackerels   84 
 
 
Feinkostprodukte  delicatessen products   
Oliven   olives   85 
Weichtiere   molluscs   86 
Miesmuscheln   mussels   87 
Kaviar   caviar   88 
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  Seite / page 
 
Tiefkühlprodukte  deep frozen products    
 
 
Tiefkühlgemüse   deep frozen vegetables   89 
Erbsen   peas   90 
Bohnen   beans   91 
Spinat   spinach   92 
Mais   sweetcorn   93 
Spargel   asparagus   94 
Kartoffelprodukte   potatoe products   95 
Anderes Gemüse   other vegetables   96 
 
 
Tiefkühlobst   deep frozen fruits   97 
Erdbeeren   strawberries   98 
Himbeeren   raspberries   99 
Schwarze Johannisbeeren   black currants   100 
Rote Johannisbeeren   red currants   101 
Brombeeren   blackberries   102 
Heidelbeeren   blueberries   103 
Süßkirschen   sweet cherries   104 
Sauerkirschen   sour cherries   105 
Andere Früchte   other fruits   106 
 
 
Tiefkühlfisch   deep frozen fish   108 
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Obstkonserven 
 
 
 
 
 
 

Pfirsiche (2008 70 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 98) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Griechenland 76.117 61.567 67.322 57.913 52.244 

Italien 12.729 15.106 12.476 10.758 11.265 

Spanien  12.308 12.777 7.471 7.042 4.888 

Niederlande 581 543 491 961 1.854 

Österreich 516 954 1.888 2.382 1.617 

Ungarn*) - - - 271 693 

Polen*) - 617 134 102 273 

Frankreich 1.539 1.771 734 121 236 

Andere EU-Länder 817 374 573 73 190 

EU insgesamt 104.607 93.709 91.089 79.623 73.260 

Südafrika 3.764 4.072 4.022 5.803 4.300 

China 480 368 1.035 2.271 2.180 

Chile**) 507 77  - - - 

Argentinien**) 73  -  - - - 

USA**) 1 4  - - - 

Andere Länder 43 187 152 141 249 

Gesamt 109.475 98.417 96.298 87.838 79.989 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangabe in ĂAndere EU-Lªnderñ enthalten. 
 **) In den Jahren ohne Zahlenangabe in ĂAndere Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Der Abwärtstrend der Gesamteinfuhren setzt sich fort ï im Vergleich zum Vorjahr ist 
ein weiterer Rückgang um 9 % zu verzeichnen. Über 90 % der Gesamteinfuhren 
kommen aus EU-Ländern. 
 
Hauptlieferant ist nach wie vor Griechenland, gefolgt von Italien. Einfuhren aus 
Spanien nehmen immer weiter ab. Alle anderen europäischen Länder sind nicht von 
Bedeutung bzw. sind keine Erzeugerländer. 
 
Von den Drittländern sind nur Südafrika und China von Bedeutung ï beide Länder 
jedoch rückläufig. 
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Ananas mit Zusatz von Zucker  
(2008 20 51 + 59 + 71 + 79) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Niederlande*)  -  - 270 6.224 7.555 

Andere EU-Länder 1.903 2.567 875 914 809 

EU insgesamt*) 1.903 2.567 1.145 7.138 8.364 

Thailand 63.589 67.391 63.997 53.040 39.646 

Indonesien 42.986 25.599 25.882 20.039 20.496 

Kenia 6.268 9.207 27.645 15.822 11.723 

Philippinen 2.699 2.605 1.796 1.844 2.351 

China 119 3.291 1.130 950 577 

Vietnam 113 965 1.284 694 230 

Swasiland 109 581 210 87 181 

Südafrika**) 692 77  -  - 12 

Andere Länder 379 564 553 432 407 

Gesamt 118.857 112.847 123.642 100.045 83.987 
 
 *) Die EU-Importe sind über Rotterdam eingeführte Partien, die den oben ge- 

nannten Lieferländern nicht zuzuordnen sind, denn generell wird in der EU 
keine Ananas angebaut und produziert. 

 **) In den Jahren ohne Zahlenangaben in "Andere Länder" enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Die katastrophalen Wetterverhältnisse in Thailand und ebenfalls Trockenheit in Kenia 
haben bewirkt, dass Ananaskonserven sehr knapp waren. 
 
Die Importe aus Thailand und Kenia ï im Vergleich zum Jahr 2009 ï sanken um 
jeweils 25 %, einhergehend mit Nichterfüllungen und stark verzögerter Erfüllung der 
Kontrakte. 
 
Aufgrund der Warenknappheit war das Preisgefüge bei Ananaskonserven sehr fest  
- mit steigender Tendenz. 
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Ananas ohne Zusatz von Zucker (2008 20 90) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

EU insgesamt 207 567 657 211 160 

Thailand 3.323 3.561 2.292 2.618 2.955 

Kenia 988 2.780 1.785 1.880 1.318 

Indonesien 1.042 868 568 596 438 

China*)  -  - 257 289 353 

Philippinen 403 614 682 211 392 

Andere Länder 367 660 462 163 125 

Gesamt 6.330 9.050 6.703 5.967 5.741 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Hierbei handelt es sich in erster Linie um Ware für die industrielle Verarbeitung, 
hauptsächlich in Form von Ananasraspel, und nur zu einem geringen Teil für den 
Lebensmitteleinzelhandel. 
 
Das Jahr 2010 zeichnete sich durch eine Knappheit bei Ananasprodukten aus, 
begleitet von einem sehr hohen Preisniveau. 
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Mandarin-Orangen (2008 30 55 + 75) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Spanien 11.027 10.606 9.163 14.663 6.778 

Niederlande*) - - 94 3.279 3.673 

Griechenland 1.986 1.965 65 0 38 

Andere EU-Länder 478 465 251 135 221 

EU insgesamt 13.491 13.036 9.573 18.077 10.710 

China 45.177 46.049 47.246 21.124 31.043 

Türkei**) - - - 1.682 2.150 

Andere Länder 55 62 50 47 192 

Gesamt 58.723 59.147 56.869 40.930 44.095 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangabe in ĂAndere EU-Lªnderñ enthalten. 
 **) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Anfangs sah es im Jahr 2010 so aus, als bekäme Spanien eine hervorragende Ernte; 
leider wurde diese durch Regenfälle und extreme Wärme nahezu unbrauchbar für die 
Konservenindustrie. In der Konsequenz konnten nur ca. 6.800 Tonnen nach Deutsch-
land exportiert werden. 
 
Die Fehlmenge, die Spanien nicht liefern konnte, wurde durch die chinesischen 
Produzenten aufgefangen, sodass der Import von Mandarin-Orangen im Vergleich zu 
2009 um nahe 10 % gesteigert werden konnte. 
 
Dennoch war der Markt sowohl im Jahr 2009 als auch 2010 unterversorgt, wenn die 
Importe der Jahre 2006 bis 2008 mit durchschnittlich 58.000 Tonnen betrachtet 
werden. 
 
Beachtlich ist die Steigerung der Türkei, die bereits im Jahr 2009 fast 1.700 Tonnen 
und im Jahr 2010 deutlich über 2.000 Tonnen nach Deutschland exportieren konnte. 
 
Die Importzahlen aus den Niederlanden sind Drittlandsimporte, welche über den See-
hafen Rotterdam abgewickelt und weiter nach Deutschland transportiert wurden. 
 
Die Preise für Mandarin-Orangen-Konserven sind aufgrund der knappen Waren-
versorgung stabil geblieben. 
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Birnen (2008 40 51 + 59 + 71 + 79 + 90) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Italien 15.911 16.125 11.706 8.774 9.749 

Niederlande 263 389 289 1.612 1.825 

Spanien 4.609 2.458 2.162 1.036 734 

Griechenland 483 154 196 166 430 

Österreich 37 18 31 44 170 

Frankreich 831 3.189 854 10 23 

Polen 313 134 5 1 4 

Andere EU-Länder 106 89 29 9 6 

EU insgesamt 22.553 22.556 15.272 11.652 12.941 

China 2.436 5.219 5.928 8.382 6.671 

Südafrika 2.505 1.225 7.161 3.212 2.508 

Australien*) 1.658 8 - - 439 

Argentinien 1.116 543 329 104 123 

Andere Länder 64 65 75 101 34 

Gesamt 30.332 29.616 28.765 23.451 22.716 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangabe in "Andere Länder" enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Weiterhin rückläufiger Verbrauch/Import, speziell aus Drittländern auf Grund der 
schlechteren Ernten und gestiegenen Kosten und der für die Produzenten un-
günstigen Entwicklung der Heimatwährungen besonders in China und Südafrika. 
 
Bei den Mengen aus Australien handelt es sich hauptsächlich um günstige 
Stocklots/Sondergeschäfte, da im Prinzip Australien nicht mehr konkurrenzfähig ist. 
 
Somit ist Italien wieder das grºÇte Lieferland f¿r die Sorte ĂWilliams Christñ geworden. 
Aus China kommen mehr und mehr die günstigeren Sorten, die man als Schnee-
birnen bezeichnet (Sorte ĂSueñ, ĂDangshanñ u.a). 
 
Die Zahlen ĂNiederlandeñ verfälschen etwas das Bild, da es sich dabei um 
Importware aus diversen Ländern handelt, die aus logistischen Gründen über 
Rotterdam eingetroffen ist - hauptsächlich für den süd- und westdeutschen Raum. 
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Aprikosen (2008 50 61 + 69 + 71 + 79) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Griechenland 10.515 9.603 5.850 3.538 4.720 

Italien 2.684 2.305 1.885 1.406 1.662 

Niederlande 626 780 677 579 607 

Ungarn*) - - - 293 292 

Spanien 1.755 1.169 677 775 236 

Österreich 168 174 221 186 231 

Polen 168 165 141 140 118 

Belgien 292 65 66 82 45 

Frankreich 427 43 20 6 3 

Andere EU-Länder 3 - - - 64 

EU insgesamt 16.638 14.304 9.537 7.005 7.978 

Südafrika 6.178 6.882 7.212 8.595 7.921 

China 1.660 2.297 4.058 4.828 4.822 

Marokko 2.253 1.219 1.496 1.396 1.102 

Türkei 264 110 157 544 97 

Andere Länder 71 42 19 153 107 

Gesamt 27.064 24.854 22.479 22.521 22.027 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere EU-Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Die Einfuhren waren in den letzten drei Jahren insgesamt nahezu unverändert. 
Obwohl die Einfuhren aus den EU-Ländern ansteigende Tendenz haben, liegt deren 
Anteil nur bei ca. 35 %. 
 
65 % der Gesamteinfuhren kommen aus den Drittländern; größter Lieferant ist nach 
wie vor Südafrika, gefolgt von China. Absteigend wiederum sind die Einfuhren aus 
Marokko; andere Länder sind nicht von Bedeutung. 
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Aprikosen-Halbfabrikate (2008 50 92 + 94 + 99) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Spanien 3.668 3.931 3.254 4.430 5.851 

Italien 4.123 3.197 2.412 1.242 2.065 

Griechenland 1.785 1.940 2.209 1.844 1.350 

Belgien*) - - 90 158 210 

Niederlande 162 164 144 102 158 

Frankreich 208 233 25 114 80 

Andere EU-Länder 93 458 97 135 21 

EU insgesamt 10.039 9.923 8.231 8.025 9.735 

Marokko 1.437 2.206 1.045 1.485 2.198 

Südafrika 678 970 965 690 518 

China 645 917 1.053 375 113 

Türkei 55 25 81 47 73 

Andere Länder 4 220 131 36 39 

Gesamt 12.858 14.261 11.506 10.658 12.676 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere EU-Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Nach abnehmenden Einfuhren in den Vorjahren ist im Berichtszeitraum nun eine 
leichte Zunahme zu verzeichnen. Spanien konnte seine Vormachtstellung ausbauen, 
aber auch die Einfuhren aus Italien haben leicht zugelegt. 
 
Bei den Drittländern konnte lediglich Marokko Zuwächse verzeichnen. 
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Gemischte Früchte (2008 92) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Griechenland 4.711 8.484 8.789 10.455 10.009 

Niederlande 650 1.405 3.437 6.261 6.336 

Österreich 8.612 7.869 7.947 6.017 4.593 

Italien 15.308 11.270 10.554 4.849 4.537 

Ungarn 1.328 1.239 4.382 5.357 3.748 

Polen 1.967 2.353 954 849 1.312 

Belgien/Luxemburg 314 199 134 70 453 

Spanien 881 162 277 574 212 

Frankreich 175 31 33 3 98 

Dänemark 189 195 99 94 88 

Großbritannien 62 101 264 97 35 

Andere EU-Länder 10 18 6 117 213 

EU insgesamt 34.207 33.326 36.876 34.743 31.634 

China 705 2.196 4.452 7.022 8.601 

Thailand 4.955 5.231 5.912 4.470 4.004 

Südafrika 2.106 1.326 1.118 2.038 1.597 

Brasilien*) 205 27 50 22 - 

Taiwan*) - - 157 318 585 

Argentinien*) 1.130 - 36 0 195 

Vietnam*) - - 320 240 131 

Philippinen 64 1 31 96 66 

Indonesein 1.398 945 371 589 3 

Andere Länder 224 502 144 221 357 

Gesamt 44.994 43.554 49.467 49.759 47.173 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere EU-Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Im Jahr 2010 haben sich die Importmengen leicht reduziert. Die hauptsächlichen 
Produzenten sind Griechenland mit einer fast unveränderten Menge und China, die 
noch um 30 % zulegen konnten. 
 
Nach wie vor bleibt die EU aber mit sehr vielen Standorten in den verschiedenen 
Ländern bei ca. 60 % Marktanteil. 
 
Aufgrund sehr schlechter Ernten und Ernteerwartungen für fast alle Obstprodukte 
erwarten wir im Jahr 2011 eine sehr starke Preiserhöhung sowie auch große Ver-
schiebungen im Bereich der Importmengen. 
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Erdbeeren (2008 80 50 + 70 + 90) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Spanien 5.316 5.507 5.438 3.712 3.728 

Polen 3288 4.555 3.665 3.061 3.597 

Österreich 3.125 2.198 1.882 2.651 2.938 

Belgien/Luxemburg 662 671 1.306 1.061 611 

Niederlande 1198 1.392 505 431 480 

Ungarn 560 548 202 648 467 

Griechenland 562 435 433 484 380 

Italien 755 1.026 822 603 204 

Frankreich 2952 3.035 767 87 133 

Andere EU-Länder 10 6 1 24 7 

EU insgesamt 18.428 19.373 15.021 12.762 12.545 

China 4.167 5.342 5.636 5.160 4.580 

Türkei 41 11 5 21 2 

Ägypten*) - - 241 - - 

Andere Länder 84 183 67 65 105 

Gesamt 22.720 24.909 20.970 18.008 17.232 
 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere EU-Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Die Importzahlen zeigen deutlich, dass der Import von Erdbeeren in den letzten 
Jahren deutlich abgenommen hat. Schlechte Ernten in den Hauptanbaugebieten und 
steigende Preise, speziell für Drittlandsimporte, haben stark dazu beigetragen. 
 
Positiv zu beurteilen ist trotz dieser Entwicklung, dass sich die Importzahlen aus EU-
Ländern in 2010 stabilisiert haben. Spitzenreiter ist hier Polen mit fast 20 % Zuwachs. 
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Kirschen (2008 60 50 + 60 + 70 +90)*) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Ungarn 29.299 21.603 37.128 32.991 27.156 

Belgien/Luxemburg 4.269 3.668 4.904 2.090 4.533 

Niederlande 3.012 3.466 3.389 3.421 3.337 

Polen 4.390 4.801 2.634 2.596 2.675 

Österreich 820 929 734 533 1.454 

Italien 945 875 920 1.070 1.138 

Spanien 220 195 291 244 171 

Griechenland 93 121 53 60 108 

Dänemark 155 195 160 82 89 

Andere EU-Länder 209 144 108 143 36 

EU insgesamt 43.412 35.997 50.321 43.230 40.697 

Türkei 1.746 4.474 2.155 446 1.728 

USA 1.122 1.232 1.105 944 1.246 

Serbien 1.228 1.793 997 652 817 

Andere Länder 214 290 484 178 62 

Gesamt 47.722 43.786 55.062 45.450 44.550 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Bei den Kirschen haben sich die Importzahlen im Vergleich zu 2009 konstant 
gehalten. Knapp 60 % der Importe kommen traditionell aus Ungarn, wo im Vergleich 
zu den Vorjahren aber auch ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist. Ansonsten 
haben sich die Mengen nicht wesentlich verändert. 
 
Hinzuweisen ist noch auf die stark gestiegenen Importe aus der Türkei, die sich 
wieder in etwa auf das Niveau 2008 eingependelt haben. 
 
Nachdem 2009 und 2010 eher mittelmäßige Erntejahre für Sauerkirschen in Ungarn 
waren, treffen wir im Jahr 2011 auf einen absolut leeren Markt und rechnen mit weiter 
steigenden Preisen. 
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Pflaumen (2008 99 45 + 72 + 78) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Ungarn 738 1.365 1.286 1.649 1.145 

Italien 133 78 186 197 134 

Frankreich 570 756 377 198 101 

Österreich 24 13 29 53 92 

Niederlande*) - - 16 52 77 

Griechenland*) - - 50 71 71 

Polen 9 49 27 21 32 

Belgien/Luxemburg 209 153 12 7 27 

Bulgarien*) 59 - - 60 20 

Andere EU-Länder 28 109 20 33 1 

EU insgesamt 1.770 2.523 2.003 2.341 1.700 

Türkei 899 710 502 496 152 

Andere Länder 60 96 102 41 89 

Gesamt 2.729 3.329 2.607 2.878 1.941 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere EU-Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Die Importmengen sind im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgegangen. 
 
Dies hängt fast ausschließlich damit zusammen, dass in Deutschland die 
Zwetschgenernte sehr gut gewesen ist und daher die Importmengen aus Ungarn und 
aus der Türkei entsprechend reduziert wurden. 
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 Gemüsekonserven 
 
 

Champignons (2003 10 30) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Niederlande 23.456 25.808 40.648 30.200 25.281 

Frankreich 13.539 17.845 15.753 9.703 10.674 

Polen 6.976 6.811 8.110 5.531 7.625 

Griechenland 281 364 1.338 1.472 540 

Italien 61 236 1.451 2.864 184 

Spanien 402 396 430 115 129 

Österreich*)  -  - 140 291 91 
Tschechische 
Republik*)  -  - 5.634  - - 

Andere EU-Länder 217 174 111 142 128 

EU insgesamt 44.934 51.638 73.618 50.318 44.652 

China 32.853 37.760 28.860 20.911 22.740 

Indien**)  -  -  - 282 - 

Andere Länder 20 98 36 96 - 

Gesamt 77.807 89.496 102.514 71.607 67.392 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere EU-Lªnderñ enthalten. 
 **) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere Lªnderñ enthalten. 
 
 

Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
Zum Jahresanfang gab es keine große Überraschung. Traditionelle Importeure für 
Champignonkonserven aus China bekamen 59,63 % der beantragten Mengen 
zugeteilt, Newcomer 5,43 %. Das liegt auf dem Niveau der Vorjahre.  
 
Exportiert hat China im Jahr 2010 über 265.000 t. Trotzdem hatten die Importeure 
Schwierigkeiten, die Mengen zu beschaffen. Speziell Champignons 1. Wahl ganze 
Köpfe waren knapp und sind im Verlauf der Ernte um über 20 % gegenüber den 
Eröffnungspreisen gestiegen. Die 1. Wahl in Scheiben um über 10 %.  
 
Länder mit einem großen Bedarf an Pieces & Stems (III. Wahl) zahlen gute Preise. 
Allein die USA und Kanada nehmen zusammen 58.000 t auf, Russland über 37.000 t. 
Nach Deutschland wurden insgesamt 20.264 t exportiert und nach Holland 11.658 t. 
 
Der Export von Pieces & Stems ist für die chinesischen Produzenten lukrativ. Der 
Dollar stieg gegenüber dem Euro von 1,40 Anfang des Jahres auf 1,20. Auch damit 
verteuerten sich die Importe aus China. Insgesamt haben die Importeure die Mengen, 
die sie für die Ausnutzung der Lizenz benötigen, beschafft. 
 
Aus China erhöhten sich die Importe leicht um 10 %. Frankreich stabilisiert sich bei 
rund 10.000 t, die Niederlande steuern nur noch rund 25.000 t zur Gesamtmenge bei. 
Insgesamt ist jedoch wieder ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. 
Bezogen auf das Jahr 2008, sogar ein Rückgang von über 30 %. 
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Spargel (2005 60 00) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Niederlande 668 517 599 2.820 3.203 

Belgien 79 346 108 28 81 

Spanien 973 2.132 1.925 309 26 

Andere EU-Länder 26 122 267 206 - 

EU insgesamt 1.746 3.117 2.899 3.363 3.310 

China 28.387 29.427 19.627 17.114 15.634 

Peru 2.454 6.418 5.192 3.557 5.099 

Südafrika/Namibia/           

Lesotho 48 45 1  - - 

Andere Länder 27 4  - 3 10 

Gesamt 32.662 39.011 27.719 24.037 24.053 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangabe in ĂAndere EU-Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Für die Bundesrepublik Deutschland bleibt China zwar wichtigstens Lieferland, die 
Mengen gehen allerdings dramatisch zurück. In den letzten fünf Jahren hat sich der 
Import nahezu halbiert. 
 
Peru hat wieder zugelegt und erreicht das Niveau des Jahres 2008. 
 
Die Importzahlen sind insgesamt unverändert gegenüber dem Vorjahr mit leichten 
Verschiebungen innerhalb der Lieferländer. 
 
Ein Blick auf die Exportzahlen aus China zeigt deutlich folgende Rangfolge (abstei-
gend): Spanien, Deutschland, Niederlande. Der Gesamtexport China hat sich um  
10 % reduziert auf ca. 60.000 tons, davon 25.000 tons nach Spanien, 12.000 tons 
nach Deutschland und 6.700 tons in die Niederlande. 
 
Die Export-Entwicklung aus China der letzten Jahre: 
 
2007  97.903 tons 
2008  76.296 tons 
2009  66.468 tons 
2010  60.498 tons. 
 
Mittlerweise steht frischer Spargel in Deutschland das ganze Jahr über zur Ver-
fügung. 
 



 

72 
 

 

Bohnen (2005 59 00)*
)
 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Frankreich 15.175 16.670 14.955 14.551 16.635 

Italien 1.275 2.131 4.443 9.154 8.974 

Niederlande 10.184 13.299 14.634 15.406 8.768 

Belgien 7.923 9.853 11.016 11.825 7.721 

Ungarn 564 1.044 806 2.064 6.505 

Polen**) - - - 14 847 

Großbritannien**) - - - 168 631 

Griechenland 350 417 327 215 195 

Spanien**)  -  - 230 305 186 

Andere EU-Länder 247 485 229 30 151 

EU insgesamt 35.718 43.899 46.640 53.732 50.613 

China 4.417 6.695 3.592 2.267 2.374 

Thailand***) - - - 11 212 

Kenia***) - - - 37 186 

Türkei 383 323 56 119 92 

Andere Länder 174 264 148 80 132 

Gesamt 40.692 51.181 50.436 56.246 53.609 
 
 *) Inklusive Wachsbrechbohnen 
 **) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere EU-Lªnderñ enthalten 
 ***) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere Lªnderñ enthalten 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Die Lieferungen aus Frankreich nehmen weiter zu. Italien ist stabil auf 
vergleichsweise hohem Niveau. Die Niederlande und Belgien verlieren; Ungarn als 
neuer Produzent holt stark auf. 
 
Insgesamt aus der EU ein kleines Minus im Vergleich zum Vorjahr, aber noch 
deutlich über den Zahlen der Jahre 2007 und 2008. 
 
Die Volksrepublik China hat Marktanteile verloren: die Produzenten sind zum Teil 
unzuverlässig; eingegangene Kontrakte wurden nicht erfüllt. Die chinesischen Farmer 
verlieren das Interesse an den Bohnen, die relativ pflegeintensiv sind ï sie können 
mit anderen Produkten, wie z.B. Baumwolle, in kürzerer Zeit bessere Erträge 
erzielen. 
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Gemüsemais (2001 90 30 + 2004 90 10 + 2005 80 00) 
 

  
2006 2007 2008 2009 2010 

    tons tons tons tons tons 

Ungarn   17.989 21.581 33.329 25.485 28.383 

Frankreich 22.338 25.572 26.079 19.572 20.748 

Polen*)    -  - 456 1.887 2.293 

Italien 
 

6.046 9.158 2.612 818 1.528 

Niederlande 162 723 772 1.165 1.048 

Belgien/Luxemburg 157 179 354 196 380 

Spanien   641 645 636 648 1 

Andere EU-Länder 232 36 127 159 76 

EU insgesamt 47.565 57.894 64.365 49.930 54.457 

Thailand 
 

15.455 9.032 15.840 9.041 8.148 

China   513 3.136 3.724 6.776 4.237 

USA 
 

1.245 3.362 1.552 540 1.771 

Vietnam   13 919 1.007 393 573 

Kanada 
 

239 166 179 29 143 

Indien**)   196 136  -  - - 

Andere Länder 60 32 17 40 11 

Gesamt   65.286 74.677 86.684 66.749 69.340 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere EU-Lªnderñ enthalten. 
 **) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Europäische Produzenten setzten 2010 den Markt massiv unter Preisdruck und boten 
zu sehr günstigen Preisen an. Mit diesem Preisniveau konnten die Anbieter aus 
China und Thailand nicht mithalten und verloren deshalb deutlich an Tonnage. 
 
Somit liegt der Anteil von Ungarn und Frankreich am Gesamtmarkt inzwischen bei 
über 70%! 
 
Die europäische Ernte fiel dann aber doch schlechter aus, so dass einige Produzen-
ten mit ihren Bestandsmengen nun zu kurz kommen. 
 
Der Marktanteil der Einfuhren aus Nicht-EU-Ländern vermindert sich auf nur noch 
21,5%. 
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Gurken (2001 10 00) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Niederlande 3.427 3.041 583 4.906 6.484 

Polen 4.191 6.573 3.757 4.286 3.540 

Belgien 21 154 990 530 976 

Großbritannien 240 700 670 566 583 

Österreich 934 376 863 870 553 

Dänemark 344 133 154 212 322 

Bulgarien*) 195 - 285 519 284 

Ungarn 3.597 3.369 3.782 233 213 

Litauen*)  -  - 275 130 74 

Frankreich 259 168 322 257 70 

Spanien*)  -  - 190 28 1 

Andere EU-Länder 588 722 78 43 1 

EU insgesamt 13.796 15.236 11.949 12.580 13.101 

Türkei 29.750 32.491 35.238 23.510 15.479 

Indien 2.998 6.901 5.109 12.462 7.407 

Sri Lanka**)  -  -  - 311 184 

Vietnam**)  -  - 33 220 76 

Thailand**)  -  -  - 137 - 

Andere Länder 541 429 326 440 508 

Gesamt 47.085 55.057 52.655 49.660 36.755 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere EU-Lªnderñ enthalten. 
 **) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 52). 
 
 
Im Jahr 2010 haben die Gurkenkonserven den größten Importrückgang überhaupt 
erfahren. 
 
Innerhalb der EU ist die traditionelle Gurkenproduktion in den Niederlanden und in 
Polen nicht so dramatisch verändert ï sie sind eher leicht erhöht bzw. gleich 
geblieben; daher sind die Importzahlen auch sehr konstant. 
 
Einen sehr großen Einbruch gibt es aus der Türkei und auch aus Indien. Dies hängt 
in erster Linie damit zusammen, dass wir aus den Jahresproduktionen 2009 noch 
über große Lagerbestände verfügten und die Nachfrage dementsprechend reduziert 
ausfiel. 
 
Darüber hinaus ist neben den hohen Beständen auch eine jährlich rückläufige Nach-
frage nach Gurkenkonserven zu verzeichnen. 
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Andere Sauerkonserven*) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Niederlande 11.274 15.493 12.701 13.452 9.333 

Ungarn 5.138 8.698 7.654 5.720 7.749 

Griechenland 5.865 4.371 3.361 3.118 2.479 

Österreich 2.270 1.920 2.388 2.498 1.540 

Polen 1.668 1.411 1.010 687 1.372 

Italien 1.111 1.060 1.271 1.625 1.357 

Belgien/Luxemburg 2.672 1.148 1.183 1.117 1.142 

Spanien 331 514 631 574 490 

Bulgarien 1.461 842 1.238 688 400 

Großbritannien**)  -  - 95 291 391 

Frankreich 82 86 66 77 86 

Dänemark 357 169 65 49 48 

Andere EU-Länder 189 172 56 41 50 

EU insgesamt 32.418 35.884 31.719 29.937 26.437 

Türkei 31.917 31.584 24.429 21.029 20.309 

China 1.261 894 1.413 1.316 2.697 

Peru 515 1.634 1.707 2.004 1.612 

Mazedonien 149 176 280 387 507 

Iran 123 241 190 177 173 

Thailand 172 141 137 77 124 

Ukraine 628 395 334 309 104 

Syrien***)  -  - 177 118 57 

Albanien***)  -  - 39 187 19 

Schweiz 46.898 46.249 42.793 33.886 5 

Andere Länder 752 826 829 704 607 

Gesamt 114.833 118.024 104.047 90.131 52.651 
 
 *) Hierin sind bis 2008 folgende Produkte enthalten: 

  Gemüsepaprika (2001 90 70), Speisezwiebeln (2001 90 93), rote Rüben, 
Rotkohl sowie Andere Gemüse und Früchte (2001 90 99); 

   ab 2008:  
   Gemüsepaprika (2001 90 70), Andere Gemüse und Früchte (2001 90 97). 
 **) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere EU-Lªnderñ enthalten. 
 ***) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Auch bei den anderen Sauerkonserven sind massive Importrückgänge zu verzeich-
nen (50 % Rückgang im Vergleich zu 2009). Dies hängt fast ausschließlich mit dem 
Rückgang (fast gegen 0) aus der Schweiz zusammen, wo normalerweise sehr viele 
rote Rüben angebaut werden. Im Jahr 2010 ist durch den frühen Kälteeinbruch ein 
Großteil der Ernte zerstört worden. 
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Tomatenkonserven (2002 10 10 + 90) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Italien 171.858 168.962 183.328 182.590 188.839 

Griechenland 806 1.306 1.173 1.367 1.936 

Spanien 2.332 3.857 6.213 3.065 1.894 

Portugal 2.244 1.244 1.179 943 895 

Polen 527 795 698 924 884 

Bulgarien 1.221 896 1.165 1.182 835 

Großbritannien*) - - - 281 619 

Niederlande 465 338 365 786 589 

Irland*)  -  -  - 246 - 

Andere EU-Länder 800 1.328 843 562 524 

EU insgesamt 180.253 178.726 194.964 191.946 197.015 

Israel 1.942 2.571 2.778 3.727 4.934 

Türkei 1.332 822 996 944 1.357 

Ukraine 547 881 931 1.181 1.151 

Mazedonien**)  -  - 397 544 400 

China 210 732 3 23 61 

Andere Länder 322 353 306 299 471 

Gesamt 184.606 184.085 200.375 198.664 205.389 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangabe in ĂAndere EU-Lªnderñ enthalten. 
 **) In den Jahren ohne Zahlenangabe in ĂAndere Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Die endgültigen Zahlen für die Ernte 2010 zeigen eine gesamte Reduzierung von 11 
% in Europa im Vergleich zur Rekordproduktion 2009; die Abnahme überschreitet 1 
mio mt Frischtomaten (eq. 150.000 mt von 28 % Konzentrat). Trotzdem haben viele 
Verar-beiter, vor allem in Spanien, Bestände von unverkauftem Tomatenkonzentrat. 
Der Bedarf war zäh in den letzten Monaten, wie üblich in dieser Jahreszeit. Dennoch 
versuchen einige Käufer momentan einen Vorteil aus diesen Beständen zu ziehen, 
um günstige Kontrakte für schnelle Lieferungen abzuschließen. Es wird erwartet, 
dass einige dieser freien Mengen zusammen mit den Ernteerträgen aus 2011 
verkauft werden (als Mischlieferungen für den nächsten Ernte-zu-Ernte-Zeitraum). 
 
Für das Jahr 2011 haben europäische Verarbeiter inzwischen Preise für ihre 
Frischtomaten genannt und ihre Kontrakte für die nächste Ernte abgeschlossen. 
Nachfolgend die Zusammenfassung von den vorhandenen Preisen und Mengen: 
 
Italien: 

¶ Preis Frischtomaten: 88 EUR per ton ab Feld (2010: 70 EUR = +26%) 

¶ Mengenvorausschau (AMITOM): 4.7 mio tons (2010: 5,08 mio tons = -8 %) 
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Spanien: 

¶ Preis Frischtomaten: 75 EUR per ton ab Feld (2010: 65 EUR = +15%) 

¶ Mengenvorausschau: 1.95 mio tons (2010: 2.35 mio tons = -17 %) nach 
einer bereits steilen Abnahme von -13 % im Jahr 2009. 

 
In der Hauptverarbeitungsregion Extremadura war ein Rückgang der Produktion 
von 24 % im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen; die vertraglich vereinbarte 
Abnahmemenge reduzierte sich ebenfalls um 22 % im Vergleich zum Vorjahr. In 
Andalusien ist der Produktionsrückgang noch stärker: dort liegt die Abnahme-
menge um 35 % unter der Vereinbarung. Innerhalb von zwei Ernten wird Spanien 
möglicherweise seine Produktion auf nur noch 750.000 mt Frischtomaten 
reduziert haben. 

 
Portugal: 

¶ Preis Frischtomaten 72 EUR per ton ab Feld (2010: 70 EUR = +3 %) 

¶ Mengenvorausschau: 1.2 mio tons (2010: 1.28 mio tons = -6 %) 
 
Griechenland: 

¶ Preis Frischtomaten 80 EUR per ton ab Feld (2010: 72 EUR = +11 %) 

¶ Mengenvorausschau: 0.57 mio tons (2010: 0.64 mio tons = -11 %) 
 
 
Frankreich: 

¶ Preis Frischtomaten 77 EUR per ton ab Feld (2010: 75 EUR = + 3 %) 

¶ Mengenvorausschau: 0.19 mio tons (2010: 0.18 mio tons = -6 %) 
 
 
Insgesamt wird sich die Produktion den größten Produktionsländern in Europa auf  
8.6 mio tons belaufen, d.h. um 10 % weniger als in 2010 (9.55 mio tons). Hingegen 
erhöht sich der durchschnittliche Preis für Frischtomaten um 18,4 % per ton. 
 
Diese Reduzierung wird zu einem ausgeglicheneren Markt nach zweijªhriger Ă¦ber-
produktionñ führen. Trotzdem prognostizieren Experten einen angespannten Markt, 
vor allem, wenn sich die klimatischen Bedingungen nicht verbessern. Hinzu kommen 
höhere Verarbeitungs-, Transport- und Verpackungskosten ï eine angekündigte 
Energiepreiserhöhung noch nicht eingerechnet. Es wird mit einer Kostensteigerung 
von +40 % im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. 
 
Diese Ausnahmesituation bringt die neuen Erntepreise in den europäischen Ländern 
auf einen höheren Level als in den vergangenen Jahren. Die Verhandlungen für die 
Ernte 2011 begannen mit den Industrieverbrauchern ï hauptsächlich Deutschland 
und andere nordeuropäische Staaten ï die traditionell Früheinkäufer sind. Wie üblich 
geben die norditalienischen Packer den Ton an und andere Regionen werden schnell 
folgen. Die Anfangspreise haben sich tatsächlich im Vergleich zum Jahr 2010 stark 
erhöht. Preise für Tomatenkonzentrate aus Italien sind um ca. 15-20 % erhöht, für 
gewürfelte Tomaten sogar um 30 %. Frühpreise aus Spanien und Portugal sind etwas 
niedriger als die italienischen, zeigen aber klar den gleichen Trend mit ähnlicher 
Quote. 
 
In den nächsten Wochen wird sich herausstellen, wie die Käufer die höheren Preise 
für Tomatenprodukte annehmen. Durch die Erhöhung der Produktionskosten und 
erwarteten Reduzierungen in der Produktion werden bessere Marktbedingungen für 
die Verarbeiter prognostiziert ï die sehr frühen Verhandlungen in Deutschland 
bestätigen diese Annahme. 
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In der chinesischen Nord-West-Area waren die Temperaturen deutlich niedriger als in 
den vergangenen Jahren. Dadurch werden die Rohstoffpreise das Niveau der 
kalifornischen Ware erreichen.  
 
Aktuellen Informationen zufolge ist die Ernte von Frischtomaten aus Kalifornien auf-
grund von schlechten Wetters Mitte März und höheren Baumwollpreisen geringer 
ausgefallen. 
 
 
 
 
 

Tomatenmark (2002 90 11 + 19 + 31 + 39 + 91 + 99) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Italien 151.851 142.898 132.334 132.300 139.656 

Spanien 38.274 50.884 41.969 38.502 35.125 

Portugal 9.200 11.239 15.006 11.307 5.111 

Griechenland 6.767 4.661 4.343 5.199 4.549 

Niederlande 241 324 495 1.023 1.039 

Frankreich 736 572 945 1.443 613 

Ungarn 214 1.373 2.038 1.771 424 

Großbritannien 83 1 44 34 48 

Belgien*)  -  -  - 202 13 

Slowakei*)  -  - 54 204 - 

Andere EU-Länder 190 109 166 233 210 

EU insgesamt 207.556 212.061 197.394 192.218 186.788 

China 4.140 14.032 15.509 27.790 30.529 

Türkei 2.158 2.223 4.007 6.042 5.048 

USA**)  -  - 1.671 2.794 2.170 

Schweiz**) 533 962 679 1.196 1.161 

Israel 332 72 116 269 158 

Ägypten**)  -  - 180  - - 

Peru**) 310 78 56  - - 

Andere Länder 109 47 90 189 438 

Gesamt 215.138 229.475 219.702 230.498 226.292 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangabe in ĂAndere EU-Länder" enthalten. 
 **) In den Jahren ohne Zahlenangabe in ĂAndere Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Zum Marktbericht siehe Bericht unter Tomatenkonserven. 
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 Fruchtsäfte und Fruchtsaftkonzentrate 
 
 

Orangensaft (2010 11 99 + 19 98) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Belgien/Luxemburg 20.240 26.228 24.752 25.830 26.325 

Niederlande 13.339 16.041 11.482 14.469 16.873 

Italien 6.795 7.198 4.032 2.127 7.032 

Spanien 10.374 8.886 4.765 4.842 4.695 

Portugal 2.050 2.146 7.770 314 923 

Österreich*)  - 1.726 4.292 337 685 

Frankreich*)  -  - 253 475 558 

Griechenland*)  - 693 21 117 209 

Großbritannien/Irland 4.342 46 181 303 118 

Polen 269 28 32 29 52 

Andere EU-Länder 4.727 111 28 46 147 

EU insgesamt 62.136 63.103 57.608 48.889 57.617 

Brasilien 294.667 231.334 186.531 256.051 196.243 

Schweiz 64.362 81.013 89.938 48.539 1.728 

Argentinien**)  -  - 1.359 750 843 

Kuba 2.060 1.682 1.360 527 829 

Mexiko 1.318 869 1.267 2.393 574 

Ägypten**)  - 530 475 0 477 

USA 425 525 215 221 258 

Costa Rica 1.225 571 73 6 201 

Belize**)  -  - 204 1.264 37 

Paraguay**)  -  - 44 165 37 

Israel 2.394 549 209 110 7 

Andere Länder 1.918 776 533 572 113 

Gesamt 430.505 380.952 339.816 359.487 258.964 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangabe in ĂAndere EU-Lªnderñ enthalten. 
 **) In den Jahren ohne Zahlenangabe in ĂAndere Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Der Preisanstieg für Orangensaftkonzentrat (OSK) setzte sich im Jahr 2010 fort. Eine 
sich abzeichnende weitere kleine Ernte 2010/2011 in Brasilien sowie eine erwartete 
kleine Ernte in Florida beschleunigten die Tendenz nochmals und führten zu einem 
extrem niedrigen Lagerbestand. 
 
Für 2011 ist aufgrund der geringen Lagerbestände und einer etwas später beginnen-
den brasilianischen Ernte erst einmal keine Preisreduzierung zu erwarten. Der 
Verbrauch von Orangen-Direktsaft ist weitestgehend stabil, hat aber gerade im 
Ăjungenñ Direktsaftmarkt in Deutschland sicherlich noch Wachstumspotenzial. 
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Grapefruitsaft (2010 21 00 + 29 99) 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Niederlande 3.333 3.351 4.046 3.965 3.856 

Italien 64 41 2.109 5.432 2.420 

Belgien*)  -  - 115 144 240 

Österreich 51 141 167 1.101 181 

Polen*)  -  - 20 740 110 

Frankreich 183 169 109 25 24 

Spanien 97 17 20 52 - 

Andere EU-Länder 157 35  - 1 - 

EU insgesamt 3.885 3.754 6.586 11.460 6.831 

Israel 6.920 8.747 15.681 12.778 14.913 

Kuba 8.870 8.734 7.658 5.688 5.339 

USA 414 880 422 1.552 1.311 

Südafrika 1.659 1.371 1.539 598 805 

Argentinien 1.069 372 504 631 593 

Brasilien 93 20 211 221 292 

Thailand 13 20 0 0 25 

Belize 145 19 9 136 24 

Costa Rica*) -  - 66 107 - 

Andere Länder 298 105 12 35 208 

Gesamt 23.366 24.022 32.688 33.206 30.341 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangaben in ĂAndere Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Die Nachfrage nach Grapefruitsaft ist als Nischenprodukt weiterhin relativ stabil. Wie 
schon in den Jahren zuvor muss Grapefruitsaft sich jedoch gegen andere Trendsäfte 
im Handel behaupten. 
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Fischkonserven 
 
 
 

Thunfisch / Boniten (1604 14 11 + 16 + 18) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Niederlande 198 358 257 4.303 6.242 

Italien 1.660 1.760 1.236 1.020 745 

Großbritannien*) - - - 8 612 

Spanien 1.162 613 763 435 506 

Frankreich 2.232 1.094 1.037 860 322 

Andere EU-Länder 104 415 294 130 95 

EU insgesamt 5.356 4.240 3.587 6.756 8.522 

Philippinen 23.460 23.846 18.412 19.832 17.261 

Papua-Neuguinea 4.408 5.667 6.056 6.813 11.236 

Ecuador 15.813 21.957 29.434 16.224 8.929 

Indonesien 5.868 8.010 6.682 8.136 6.655 

Thailand 17.885 11.092 7.706 4.264 4.147 

Vietnam 2.777 3.873 3.447 3.993 3.317 

Seychellen 6.747 2.003 4.417 1.198 3.202 

Madagaskar 1.954 415 0 0 1.175 

Mauritius 603 1.614 19 757 905 

Ghana 1.367 1.280 125 62 228 

Kolumbien 137 17 - - 65 

Türkei 33 380 50 83 62 

Elfenbeinküste**)  -  - 553 1.049 18 

China**) 143 55  - 5 1 

Andere Länder 239 180 487 203 147 

Gesamt 86.790 84.629 80.975 69.375 65.870 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangabe in ĂAndere EU-Lªnderñ enthalten. 
 **) In den Jahren ohne Zahlenangabe in ĂAndere Lªnderñ enthalten 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Die Importe für Skipjack im Jahre 2010 lagen leicht unter den Importen des Vor-
jahres, allerdings weit unter den Importzahlen der jahre 2008 und davor. Der noch-
malige Rückgang ist bedingt durch schlechtere Fänge und einem Preisanstieg Mitte 
des Jahres. 
 
Nach wie vor sind die Philippinen das größte Exportland für Katsuwonus Pelamis 
(Skipjack) nach Deutschland. Papua Neuguinea hat Ecuador als zweitgrößten Expor-
teur nach Deutschland abgelöst. 
 
Im Jahr 2010 gab es eine bedeutende Neuregelung für Importe von Fischprodukten 
aus Drittländern in die EU. Ab dem 01.01.2010 muss allen Importsendungen eine 
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Fangbescheinigung mit detaillierten Angaben über Fangzeitpunkt, Fanggebiet und 
Fangschiff  beigefügt werden. Damit will die EU den Import von illegal gefangenem 
Fisch unterbinden. 
 
Von Januar bis April lagen die Rohwarenpreise bei USD 800 - 950 per mt, stiegen 
von Mai bis August auf USD 1.000 ï 1.500 per mt und fielen von September bis 
Dezember wieder auf das Niveau des Jahresanfangs von USD 800 ï 950 per mt. 
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Sardinen (1604 13 11 + 19) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Niederlande 251 600 529 836 866 

Tschechien*) - - - 23 104 

Spanien 130 78 183 102 71 

Portugal 297 548 661 74 58 

Frankreich 72 60 68 55 26 

Italien 22 22 16 34 21 

Andere EU-Länder 208 59 147 9 59 

EU insgesamt 980 1.367 1.604 1.133 1.205 

Marokko 12.293 9.090 10.020 6.711 5.201 

Peru**) - - 450 489 734 

Andere Länder 142 250 83 168 122 

Gesamt 13.415 10.707 12.157 8.501 7.262 
 
 *) In den Jahren ohne Zahlenangabe in ĂAndere EU-Länder" enthalten. 
 **) In den Jahren ohne Zahlenangabe in "Andere Länder" enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Die Saison fing an mit einigen Überträgen von Kontraktsalden aus dem Jahr 2009, 
die abzuarbeiten waren. Die anfäglich genannten Quotierungen aus Marokko für die 
Saison 2010 konnten nicht gehalten werden und haben sich auf ein niedrigeres 
Niveau eingependelt. 
 
Der Fischfang im Laufe des Jahres erwies sich jedoch als höchst problematisch und 
in letzter Konsequenz waren die Fänge 30 bis 40 % geringer als normal. Das führte 
zu erheblichen Problemen bei der Kontrakterfüllung, insbesondere bei der bevorzug-
ten ĂOhne Haut Ohne Grªtenñ-Ware, sodass grosse Mengen auf die Saison 2011 
übertragen werden mussten. 
 
Insbesondere ab Oktober brachen die Fischfänge dramatisch ein wegen besonders 
widriger Witterungsumstände sowie wiederkehrender Streiks der Fischer, sodass 
auch kein Endspurt bis Saisonende im Januar 2011 möglich war. 
 
Die MSC-Auditierung der Sardinen- und Makrelenfischerei bzw. pelagischer Fische 
generell ist zwar für Marokko angeschoben, wird aber noch einige Zeit bis zur Vervoll-
kommnung benötigen. Für Spanien und Portugal ist das schon erledigt und 
insbesondere der englische Markt stürzt sich auf Ware mit diesem Siegel. 
 
In Deutschland haben Spanien und Portugal so gut wie keine Bedeutung mehr, auch 
wegen der erheblich höheren Preise. 
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Makrelen (1604 15 11 + 19 + 90) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Dänemark 1.427 1.712 1.112 1.026 1.113 

Niederlande 2 4 9 35 272 

Andere EU-Länder 126 353 315 249 197 

EU insgesamt 1.555 2.069 1.436 1.310 1.582 

Marokko 324 184 233 521 356 

Andere Länder 208 314 213 109 41 

Gesamt 2.087 2.567 1.882 1.940 1.979 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Das Jahr 2010 war von steigenden Kosten, weil geringeren Fangquoten für Nord-
makrelen, gekennzeichnet. Nach wie vor ist Dänemark mit einem Hauptfabrikanten 
im Markt dominierend, gegen den andere Fabrikanten schlecht ankommen. Im Sektor 
Nordmakrele könnte noch Frankreich konkurrieren, hat aber Probleme, Filets ohne 
Haut zu liefern. Die Nordmakrele kann als durchgängig MSC-auditiert gelten, wobei 
es aber schwierig ist, einen entsprechenden Aufpreis beim Konsumenten durchzu-
setzen. 
 
Aus Marokko kommen wie immer kleinere Mengen der Südmakrele sc. japonicus, wie 
immer nicht regelmässig, allerdings zu erheblich günstigeren Kursen als die Nord-
makrele. 
 
Der Ladenverkaufspreis für Makrelen liegt über den Preisen für Sardinen- und Thun-
fischkonserven. 



 

85 
 

Feinkostprodukte 
 
 
 
 

Oliven (2005 70 00)*) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Spanien 22.785 26.651 28.165 30.711 36.627 

Griechenland 3.169 2.946 11.814 11.318 12.182 

Italien 929 850 1.019 1.141 1.804 

Niederlande 641 364 447 348 419 

Frankreich 382 342 422 387 296 

Belgien 16 76 61 161 217 

Zypern**)  -  -  - 75 184 

Portugal 140 70 162 108 116 

Großbritannien**) 119 438 285  - - 

Andere EU-Länder 17 37 22 18 59 

EU insgesamt 28.198 31.774 42.397 44.267 51.904 

Türkei 7.232 9.948 11.541 11.678 7.351 

Marokko 3.169 2.888 3.766 2.659 2.594 

Syrien -  -   - -  174 

Andere Länder 221 240 298 334 233 

Gesamt 38.820 44.850 58.002 58.938 62.256 
 
 *) Bis einschließlich 2007 unter der Warennummer 2005 70 10 erfasst. 
 
 **) In den Jahren ohne Zahlenangabe in ĂAndere EU-Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Spanien baut seine führende Position als Produzent von Tafeloliven kontinuierlich 
aus. Im Jahr 2010 versprechen die vorläufigen Zahlen eine stattliche Erhöhung des 
spanischen Anteils am Gesamtvolumen. Aufgrund einer guten Ernte aller gängigen 
Olivensorten im Winter 2010/2011 kann man davon ausgehen, dass dieser Trend 
auch in 2011 Bestand haben wird. Steigende Preise sind eher durch generelle 
Kostensteigerungen als durch steigende Olivenpreise zu erklären 
 
Auch der griechische Anteil am Gesamtvolumen stabilisiert sich auf hohem Niveau. 
Griechenland ist im Markt der Tafeloliven neben Spanien der einzig nennenswerte 
Player. Die Ernte der grünen und schwarzen Sorten verlief im Jahr 2010 positiv, 
lediglich die Kalamata Oliven hatten eine ca. 30%ig geringere Ernte als in 2009, was 
den Preis negativ beeinflusste. Für das laufende Jahr 2011 sind noch keine 
verlässlichen Vorhersagen möglich. 
 
Außerhalb der EU fällt auf, dass der türkische Anteil im Markt der Tafeloliven stark 
abnimmt und auf das Niveau des Jahres 2006 sinkt. Ein Grund hierfür ist der starke 
Wettbewerb allen voran aus Spanien. 
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Weichtiere (1605 90 30 + 90)* 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Spanien 1.873 2.385 2.414 1.803 1.705 

Frankreich 307 252 655 1.239 576 

Italien 320 299 362 441 287 

Belgien 167 154 327 117 164 

Dänemark 566 679 405 298 120 

Niederlande 127 99 119 95 103 

Griechenland 49 82 171 80 14 

Andere EU-Länder 48 69 174 58 26 

EU insgesamt 3.457 4.019 4.627 4.131 2.995 

Peru 208 782 694 617 1.180 

Chile**) - - - - 756 

Thailand 584 470 591 375 440 

Vietnam 231 191 309 239 244 

China**) - - 100 57 101 

Indonesien 104 96 76 65 75 

Türkei 76 214 61 56 46 

Andere Länder 115 135 149 63 94 

Gesamt 4.775 5.907 6.607 5.603 5.931 
 
 *) Zu dieser Produktgruppe gehören Mollusken, Muscheln und Schnecken. 
 **) In den Jahren ohne Zahlenangabe in ĂAndere Lªnderñ enthalten. 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
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Miesmuscheln (1605 90 11 + 19) 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

Spanien 292 206 348 181 468 

Dänemark 564 672 491 381 221 

Irland 89 143 54 115 203 

Niederlande 464 338 495 370 121 

Italien 74 41 56 40 44 

Frankreich 1 18 32 26 23 

Andere EU-Länder 30 35 68 15 30 

EU insgesamt 1.514 1.453 1.544 1.128 1.110 

Chile 193 1.309 816 326 569 

Thailand 142 217 291 108 17 

Andere Länder 14 76 83 39 8 

Gesamt 1.863 3.055 2.734 1.601 1.704 
 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 
Die Gesamteinfuhren stiegen lediglich um ca. 100 t.  
 
Spanien hat seine Exporte gegenüber dem Vorjahr stark steigern können. Das 
gleiche gilt für Irland  
 
Auch Chile konnte seine Exporte um über 70 % steigern und nähert sich langsam 
wieder zumindest seinen Exportzahlen aus 2008. 
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Kaviar (1604 30 10)*
)
 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

  tons tons tons tons tons 

China 0,2 0 0,2 2,1 2,7 

Aserbaidschan 0 0,5 0,6 0,5 0,6 

Kasachstan 2,4 0,1 0,2 0,2 0,1 

Iran 1,4 3,3 0,6 0,1 - 

Russland 0,1 0,2 0,3 0,3 - 

Andere Länder**) 1,7 3,1 5,5 3,1 5,5 

Gesamt 5,8 7,2 7,4 6,3 8,9 
 
 *) Die offizielle Statistik weist etliche Ursprungsländer für Störkaviar aus. Diese 

Statistik ist so zusammengefasst, dass die tatsächlichen Ursprungsländer hier 
nachfolgend genannt werden. 

 **) Diese Statistik weist auch EU-Länder als Urpsungsländer aus; es handelt sich 
aber um Retouren.  

 
Bei den statistischen Angaben für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige 
Zahlen (siehe dazu Seite 56). 
 
 




